
1740 Orbe mit Tscherlitz 1614.

Zunftgenossen nnd einem, der Unzucht begeht, den dritten Theil der ordentlichen Strafe in ihrem Haus be'
ziehen und das Geld zusammenlegen mögen, die Confiscativn aber der Neben, welche nicht zn rechter
beschnitten und gehakt werden, soll der Amtmann in eine Geld- oder Gefängnißstrafe abändern. IM. U.

GraMm.

Landvögtc.

1585.
Bern. Jakob Tribolet.

Georg Tribolet (1587-1596).
1590. F r e i b u r g. Pancratius Adam.
1595. Bern. > Alexander Huser.
1000. Freiburg. Karl von Montenach.
1605. Bern. Hans Rudolf Huber.
1610. Freiburg. Peter Techtermann.
1615. Bern. Isaak Schneider.
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1588.

Art. 402. Der Commissär berichtet, alt-Landvogt Jost Heid habe die Mühle am Bach Arno», ^

moulin d'Alexandr genannt, käuflich an sich gebracht und noch eine andere Mühle, des planches, an de>»

selben Bach erworben und dann die erstere niedergerissen und dadurch die obere Mühle um soviel verbesfl^

und dazu noch eine Sägemühlc und eine Bläue erbaut; nun müsse er nicht nur den Zins beider Müh^"'

sondern auch für die andern zwei „Gschirr" einen angemessenen Zins bezahlen. Es wird nun erkannt, ^

Zins von der untern Mühle d'Alexandre solle hin und ab sein, bis wieder eine andere dort gebaut wcr^'

für die obere Mühle soll Heid K Kopf Waizen Zins bezahlen; die nächstens nach Grandson reitenden ^

sandten sollen die beiden andern Geschirre besichtigen und Gewalt haben, je nach Befund dieselben mit ei»c>"

Zins zu belegen. Absch. 74. n. — 403. Die Commissäre beschweren sich, daß Landvogt Heid die Extras

Zinsrödel und andere Schriften allzulange nicht abliefere, und bitten um Verlängerung ihrer Commissio»

Ostern. Man findet, daß die Commissäre keine Ursache zu klagen hätten, wenn beide Parteien sich verständig

würden; der Landvogt soll nun einen Theil der Bücher den Klägern übergeben, damit sie die Löber einbringen kb>'

neu, den andern Theil dann, wenn er die Bereinigung der Löber vollendet hat. In diesem Sinn wird den Co»»»

sären die Verlängerung ihrer Commission bis Ostern bewilligt. IM. b. — 404. Ans geschehene Einfrage

Commissärs Mayor, als Nenovator der Edcllehen im Amt Grandson, wird auf Ratification hin erkannt: 1-^

Landvogt soll die Inhaber unerkannter Herrenzinse und Zehnten dahin vermögen, ihm alle ihre dicßfäml!

Rechte und Briefe vorzuweisen. 2. Bezüglich einiger zerstreuten Lehen und Zinsgütcr, welche theils in cw '

Lehenlcnte Lehen gerathen und vergriffen, theils ledig und unerkannt verblieben sind, soll Commissär

Gewalt haben, die betreffenden Edellente vor den Lchenrichter zu fordern und mit Recht dazu anzuhalten, ^

sie die zinspflichtigen Stüke zu beider Städte Händen stellen, Stükc und Güter aber, die lehenpfliclM ^

Wesen und jezt ledig sind, soll er mittelst eines öffentlichen Rufs auf ein Neues accensiren. 3. Der LaN

soll allen Notaren und Andern, die alte und neue Schriften hinter sich haben, welche zu Beschirmung

Städte Gerechtigkeiten dienlich sind, bei Eiden gebieten, dieselben dein Commissär Mayor zuzustellen,

besser auf den Grund dieser Gerechtigkeiten komme. 4. Commissär Mayor soll alle den beiden Städten ^
Schlosses Montagny wegen zuständigen Güter in die Erkanntnisse einverleiben, den Wald, das HolZ

Gestrüpp, so an dem Eichwald Lily gelegen ist, sollen beider Städte Gesandten besichtigen und den GeM^"

Montagny-le-Corboz, Valcyres und Fiez auf ewig verleihen. IM. e. — 405. Dem Lorenz Burkhard.

zu Freiburg, wird auf sein Ansuchen bewilligt, seinen Wald zu Onnens in Bann zu legen, also daß

ohne seine Bewilligung Holz darin fällt, ihm für jeden gefällten Baum 5 Florin Buße bezahlen soll. 1 ^

IIB'
5

— 400. Der Herr von Bonvillars wird mit seinem Gesuch, man möchte ihm zum Ersaz der Unkosten,

er bei dem Durchzug des Kriegsvolks des Herrn von Chatillvn für die Verwahrung des Schlosses

son gehabt habe, die schuldigen Zinse nachlassen, abgewiesen, dagegen sollen die von Grandson ihm ^

Kosten vergüten, weil sie im Fall der Roth das Schloß zu hüten verpflichtet sind. IM. a. -- 407- ^

Streithandel zwischen beiden Städten und dem Herrn von Champvent in Betreff einiger Herrenzi"^^
Mathod in der Herrschaft Champvent, wird bis zur Ankunft der Gesandten in Grandson verschoben,

dort nach Anhörung der Parteien ein gebührender Entscheid gegeben werde, IM. I. — 408. Die Zi"... ^

derder Pfarre Avonand werden von der ihnen vom Commissär Johann du Maine angemutheten Vcrpfl^^,.

ihre Zinse in das Schloß Grandson zu währen, ledig erkannt. IM. g. — 409. Gemeinen Büchsensclchö^
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^estralie Concisc soll der Landvogt jährlich eine gleiche Gabe wie den Biichscnschiizen von Ficz zu verschießen

lieben, solang es den beiden Städten gefallen wird. Ibid. ll. — 410. Dem Anton Favre von Bonvillars, als

Steher der Fischcnzen des Arnon, werden, weil ihm seine Fache leztes Jahr durch Wassergröße zerstört worden

an seinem Lehcnzins 40 Florin nachgelassen. Ibid. i. — 411. Dein Prädicantcn Pierre Bollot wird in

bracht seines hohen Alters und seiner Unvcrmögenhcit ein Leibding geschöpft, gemäß welchen: ihm der Land-

sein Leben lang alle Frohnfastcn 5 Kopf Korn und 10 Florin an Geld verabreichen und beiden Städten

^rrech,,^, ^ ^ ^^2. Auf den Bericht, daß dem Prädicantcn von Grandson, dessen Bestallung ohnehin

^cll go»„g Stnk Pfrnndland abgegangen sei, wird dem Landvogt aufgetragen, diesen Abgang durch

Kauf eines andern Stüks von gleichem Werth zu crsezen, zudem wird ihn: der diesjährige Zehnten nach-

^ssen. Ibid. I. — 413. Die Snpplication der Landsassen von Provence und Mutruz, man möchte wegen

^ vielfachen Bortheile, welche ihre Nachbarn von Vanxmarcus und Gorgier in Bezug auf Wcidfahrt und

Klau aus einigen zwischen ihnen aufgerichteten Verträgen und Sprüchen sich anmaßen, diese Sprüche auf-

wird den Gesandten, die nach Grandson kommen sollen, zugewiesen, damit sie nach Anhörung beider

^ eicn den Handel erledigen. Dieselbe» Gesandten werden ermächtigt, derer von Provence Eichwald, so

anderer Leute Recht es ertragen mag, bannen zu lassen. Ibid. m. — 414. Jacques und Moise Meyoz

3'iez, welche ihre acccnsirten Neben in Mattland verwandelt haben, werden mit ihrer Bitte abgewiesen und

^ ^>rd den: Landvogt ansdrüklich befohlen, die von beiden Städten um den dritten Thcil der Frucht verliehenen
Zu untersuche::, die ohne Vorwisscn der Obrigkeit zcrstükclten zu beider Städte Händen zu bringen, zu

^"zei: und neuerdings zu accensircn, indem die Empfänger nicht befugt sind, dieselben zu vcrthcilcn oder
^'st als mit Neben zu bebauen. Ibid.— 415. Weil seit einigen Jahren der beiden Städte Hochwälder

^ berwüstet werden, soll der Amtmann den halben Thcil der Wälder Lily, Scyte und la Forest auf sechs

^lle ü: und nach Ablauf der sechs Jahre die andere Hälfte; Frevel sollen mit 10 Florin

^ chll werden. Ibid. c>. — 410. Maire Boccardicr wird mit seiner Snpplication um das Majoramt zu
'^»s abgewiesen. Damit aber aus den in seiner Snpplication vorkommenden Anschuldigungen kein weiterer

>»:d^ ^^)e, ^^'d dieselbe nnterdrükt. Ibid. zw — 41 7. Pernon Vanssclet soll den: Landvogt 2 Kopf Korn

^ ^ Florin in beider Städte Namen abliefern. Ibid. q, — 418. Den: Franyois de Moulins wird aufsein
betreffend Nebenzehntcn geantwortet, er solle, wenn er Zehnten oder andere Sachen an etliche Unter-

Zuspreche, das liebe Recht brauchen; welche Partei dann über das Urthcil sich zu beschweren habe,

^e vor die Obrigkeit, wohin Zug und Rath gehöre, appellircn. Ibid. r. — 410. Den drei Weibeln zu

^ ^bsvn werden für ihre Mühe und Arbeit je 2 Kopf Korn verehrt. Ibid. 8. — 420. Den: Commissär

Ihjg ^ ^""rgeois soll jede Stadt ein Fenster mit ihren: Ehrenwappen in seinen neuen Bau zukommen lassen.^ ^ 421. Damit der Nechlshandel, darum die von Frcsens in der Herrschaft Gorgicr wider die

l^iil>^^^ Frevel in: Bannwald von Mntrnz verwirkten Bußen wegen appellirt haben, seinen
Austrag erlange, werden beide Parteien vor den Täglichen Rath zu Frciburg gewiesen.

422. Weil in den Ämtern Grandson und Orbach der Wein dieses Jahr leider übel gerathen ist,
alz Amtleuten auf ihre Einfrage bezüglich der Bestallung der Prädicantcn aufgetragen, so viel Wein
de,, einzubringen und sodann, wenn der Dienstwein nicht vollständigdaraus berichtigt werden kann,

beide» Städten Bericht zu geben, damit sie den Ausfall mit Geld vergüten. Ibid. v. — 423. Amts-
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rechnung des Georg Tribolet, iin Namen des verstorbenen Landvogts Jakob Tribolet, von Michaelis 15^

bis dahin 1587, und dessen eigene Rechnung von Michaelis 1587 bis dahin 1588. Ibid. rv.

1590.

Art. 424. Ans voriger Jahrrechnnng ist verfügt worden, daß dem Herrn von Bonvillars die wegen des

Durchzugs des Herrn von Chatillon für Bewachung des Schlosses Grandson gehabten Unkosten von denen no"

Grandson vergütet werden sollen. Da seither zwischen den Burgern und den übrigen Herrschaftslenten ein SP""

entstanden ist, wer diese Kosten zu tragen habe, wird nun erkannt, dem Herrn von Bonvillars sollen für alle Kos^'

und Mühe 20 Kronen und seinen zwei Gespanen je 10 Kronen zur Hälfte von den Bürgern und StadtlciR"

und zur Hälfte von den übrigen Herrschaftsleuten abgetragen werden. Absch. 147. n. — 425. Dem Prädica"^'

zu Grandson wird anstatt der begehrten Aufbesserung seines Jahrlohns der ihm vom Landvvgt vorgestrektc

Korn nachgelassen. Ibid. b. — 426. Dem Pernon Vansselet, der einige prcsthaste Personen aus Auftrag der

leute und anderer vornehmer Personen curirt hat, soll der Landvogt 2 Kopf Korn zustellen. Ibid. e. — 42?- ^

geordnete der Bauersame zu Provence melden, daß ihnen das Übereinkommen mit den Herrschaftslenten

Gorgier über gemeinsame Benuzung ihrer Feldfahrten und des Holzhaus zu großer Übervortheilung gerci^

und bitten um die Bewilligung, daß jeder einen Theil seiner Güter einschlagen und als Bannholz bcsize"

dürfe. Weil aber die von Gorgier nicht zugegen sind und um nicht etwas wider Briefe und Siegel zu ^

fügen, wird dieser Handel auf nächste Zusammenkunft zu Grandson verschoben, Ibid. <1. — 428. Conmni^

Johann du Maine meldet, er habe in den Documenten der Pfarre Ivonand gefunden, daß die Gewe"

Rovray in der Herrschaft St. Martin du Chbnc der Cur zu Ivonand jährlich 70 Lausauner Schilling sch"^^

sei des Kirchendienstcs wegen, welchen die Pfarrherren früher wöchentlich zu halten verpflichtet gewesen

die Gemeinde Rovray sei bereit, diesen Zins zu bezahlen, sofern der Prädicant jede Woche eine Predig

genannter Capelle halte. Dieses hat man billig gefunden und es demnach angeordnet, lind. o. ,

Sein Gesuch, ihm die Mestralie zu Concise um denselben Zins wie seinem seligen Vater zu verleihen, ^

abgeschlagen. Ibid. 1. — 430. Gemeinen Dorfsäßen zu Concise wird ans „erbärmklichcn Mitlyden" der

zins für den Bakofen für dieses Jahr zur Hälfte nachgelassen. Ibid. A. — 431. Auf die dringende Klag^

Antoine Favre über Verminderung des Zolls zu Grandson wegen der Kriegslänfe und Thcnerung,

ihm für ein Jahr 20 Florin am Pachtzins nachgelassen. Ibid. Ii. — 432. Den Gemeinden Montagny "

Valeyres, sowie denen von Fiez, Pitet und Tnileries wird ein „Gestrüpp" beim alten Schloß Moni"?^
le-Corboz accensirt gegen einen Zins von 2 Quart auf jede Juchart. Der Landvogt soll für Aufrichtuub

Lehenbriefe sorgen. Ibid. i. — 433. Dem Schreiner Wolfgang Bcrchtold werden wegen seiner Arbeitst

und seines hohen Alters 1 Sak Waizen und 10 Florin geschenkt. Ibid. Ic. — 434. Auf die Klage der 0»

thanen zu Avonand, daß die von den Herren von Euglisperg und von Bioley gemachte Einfachung des ^

la Mentue ihren Häusern, Äkern, Matten und der Brüke gar schädlich sei, und ans die Berufung ^

von Euglisperg auf die von ihm und dem Herrn von Bioley ausgebrachten Briefe, hat man genannten bc>

Herren anzeigen lassen, sie sollen dafür sorgen, daß ihre Admodiatoren die Fischcnzen und Fache so ^ ^

daß die Brüke u. s. w. keinen Schaden dadurch erleide, unter Androhung von Schadenersaz. Iliid-

435. Etienne Niband und Mithaften bitten um die Bewilligung, ihren Eichwald ebenso in Bann lege" ^

Bußen gegen Uebertreter festsezen zu dürfen, wie man es vor Jahren ihren Nachbarn, den
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. ^ Knoulicattten Wald so wohl wie der ihrer Nachbarn ge-

v» Manguettaz, bewilligt )a e. erstatten können, wird ihnen entsprochen und

chmnt werde und sie ihre schuldigen Z n fl ch n m s° besser^ s ^

Landvogt aufgetragen, d.e Bußen s°W> ezem ^ ^ Claude Gottrau, der Schreiber zu Yvonand,

as liebe Recht darum walten lassen w. ^ ^ ^mth ein Sak Korn ans beiderW baufälliges Hans wieder aufrichten kann, imrd ch "N Z g b

S'ädte Kornkasten geschenkt. IdiS. n. - 447. Die Bestand - Z ^gewiesen, der Landvogt aber

Wen um Nachlaß ihres vermeinten Nachzngs ain Zehnten f ^ ^ ^ Die

Auftragt in Erfahrung zu ^ ^ daraus ic.^un ^ abgewiesen. Ibiä. g.

eu'cn angcinessencn Zins und Eingang zu accenstren. Idill. r. - 440. Ans tez ^ , i

Th.il d.-l'e,b.„ .„---nie» nud zn MM.. °de. «-rü.nd »Michas!-» 7ldi7'- -44°,'

wch. «ürde, °°». Z.HU.-N ^»°'2r.ich w N°.w be„sm,. eben,.

ders? ^S'mwittars Il.iä t - 442. Da die Admodiatoren der Fischenzen zu Yvonand e.ne

Bado von ^ ^ svllen, die dort fischen, stellen Abgeordnete von Yvonand

ß von 50 Pfund auf i s . . - gestatten Da Herr von Englispcrg und der Land--

'Ml habe. Daher wild dieser sur 1 . Laiidvogt gebührende Satlssactiv» gegeben »nd die

'° Herrschasl-leii.- .... Ger,.-.

F vrn, dezahlt hat. Ilnc ^ ^ ^ die Bergmatte von Provence getriebene

H-lich 2h'2'22^Ml^> >»». °' 22'«? »v.r. r a s Nilv? Nack Verlelittia des Ausspruchs von 1585 und des Abschieds

»-„ >22)^ bleibe» .ass-« u»d de», L-nd«°gi besohle», jeden Üb-rl.ele- um Z0 Psnnd z»

>>„>,, ' ,s° ^ ^ ,xpM»ll°n der «»wälle de» Ssii.als ,ii lhoerdou .»oder de» iro»»»>li.»

«2° ""2 . d S n« es», »uzah Ddbpe.h I-» »nd Mii-.e.e. dargebe.., r„

. «»h s-l .»s.d ^°... °°° -»ch°..sb« Wich..'"

'^2'- 4^ «« « «" 'Mlwl ..ül llsech .» W» dw «°h.- Ml» «°li. dl. er
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nach seiner fünften Rechnung bis heute eingezogen hat, im Betrag von 944 Pfund 9 Schilling 6 DeM^d

daran werden ihm seiner langen Krankheit wegen 544 Pfund 9 Schilling 6 Denier nachgelassen. Ibid. uu.

1592.
Art. 459. Den Bestehern des Zehntens zu Hvouand, Pierre Triblet und Pierre Volct wird für

Jahr 1590 ein Mütt Mischetkorn nachgelassen, ebenso dem Bernard du Villard ein Mütt Haber. Dag^"
wird Jean Cuendoz mit einem ähnlichen Begehren betreffend den Zehnten zn Grandson abgewiesen. Absch. 19^ ^
— 451. In Anbetracht, daß die Zölle wegen des eingerissenen Kriegs und Stillstand der Gewerbe weMg^

als zu andern Zeiten ertragen, wird den Zollbcstehern zn Montagny-le-Corboz für leztes Jahr ein Nach^

von 4 Kronen, jede zn 5 Florin, gewährt. Ibid. b. — 452. Den hinterlassencn Kindern des Claude

gewesenen Prädicanten zu Grandson, wird eine Schnldrestanz am Zehnten zu Grandson verehrt. Ibid. ^ ^
453. Claude Pillart, Wcibcl zu Montagny, wird mit seiner Bitte um Entschädigungfür seine Weibel-

Bannwartdienste abgewiesen, dagegen werden ihm für einmal zur Anfmuntcrnng 1 Sak Korn und 10

verehrt. Ibid. d. — 454. Dem Prädicanten zn Grandson wird seine jährliche Besoldung um 1 Mütt

verbessert. Wegen des Pfrundgartens, der vor etlichen Jahren der Bürgerschaft zn Grandson überlassen "bd

nicht ersczt worden ist, sotten die Nathsgcsandtcn, die dahin kommen, nach Billigkeit handeln. Ibid. m
455. Da die Besteher des Zehntens zn Gicz eidlich erhärtet haben, daß über das, was sie dem Amti»"^

abgeliefert haben, ihnen für ihre Mühe und Arbeit für leztes Jahr mir das Stroh bleibe, werden sie ^
jeder weitern Verpflichtung ledig gesagt. Ibid. I. — 45k. Pierre Bullet und Franz Lorent, die ans crer

Güter nach Avonand gezogen sind und sich mit der Gemeinde wegen des Einzugs verglichen haben, wc^

des halben Theils des durch Landvogt Tribolet zu Händen der beiden Städte ihnen abverlangten EnG'»'

gelediget, da sie nicht Fremde sind, sondern der eine Unterthan von Bern und der andere von Freib»^

Ibid. A. — 457. Den Bestehern der Mühle zu Monand werden an ihrem Zins für die leztcü zwei

Jahre 2 Mütt Waizen und ebensoviel Roggen nachgelassen, so daß sie statt 10 nur »och ki Mütt z" ^

richten habe». Ibid. b. — 458. Der Span zwischen denen von St. Anbin, Gorgier, Sanges, 3'^^
Montalcher und Monlin. einerseits und der Bürgerschaft zn Grandson anderseits wegen Aznng, Fcldfah^

und Bergweiden, wird den Gcneralcominissären beider Städte zur Prüfung und Antragstcllnng überwies

Auf deren Gutachten wird sodann erkannt, es möge jeder Theil die fraglichen Berge und Allmenden bra» '

und nnzen wie zuvor, nach Inhalt ihrer Gewahrsame, Briefe und Siegel, doch soll kein Vieh dahin ge^

werden, das nicht in dem Amt Grandson oder in den sechs Dörfer» gewintert worden, bei 30 Florin
Ibid. i. — 459. Das unter Vorweisung von Brief und Siegeln von einigen Gemeinden und Unterthanc»
Herrn zu Vauxmarcns gestellte Begehren um Aufhebung des auf den Wald Scyte gelegten Banns, kann
das ohne Befehl ist, jezt nicht bcrüksichtigen. Da aber Bern erläutert, daß nur der halbe Wald gebai»^ ^
und zwar nur auf eine gewisse Anzahl Jahre, bis der junge Wald nachgewachsen,so sollen sich die BeD"
sichrer damit begnügen, in Anbetracht der hohen Nothdnrft, für die Nachkommen Holz zn pflanzen.
— 469. Dem Besteher des Zehntens zu Montagny-le-Corboz und Valeyres wird für 1590 ein
Zins gewährt, ebenso einigen andern Zehntbestehern.Ibid. I. — 461. Pierre Testaz wird mit seinem ^ ,
um Ermäßigung des Feuerstattzinses abgewiesen, ihm jedoch in Anbetracht seines hohen Alters der „verscsl ^
Zins geschenkt. Ibid. m. — 462. Claude Testaz von Chamblon ist Willens auf eine verlassene Hosfl^
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Häuschen zu baue», wofern ihn? ein leidlicher Fenerstattzins darauf gelegt werde. Beschluß: Der Coniinissär

den Augenschein einnehmen und den Bittsteller bescheidentlich halten. Ibid. n. — 463. Der Chorweibel

wolas Michiel zu Grandson wird mit seinem Gesuch um ein Leibding abgewiesen, dagegen werden ihm 5

. und ein Sal Korn für einmal verehrt. Ibid. o. — 464. Der Hausfrau des Marc Volct zu Grand¬

au, die einige arme Leute „des bösen Grindts gearznet" aber nichts dafür erhalten hat, werden 10 Florin

""d 2 Köpfe Korn verehrt. Ibid. p. — 465. In dem Span zwischen den Spitalpflcgern zu Dverdon nni/

^'n Coinmissär Mayor wegen der Erkanntnisse etlicher den/Spital gehöriger Stüke Land, die den beiden

ndten lehenpflichtig sind, wird nach dem Gutachten der Generalcoinmissäre erkannt, von zwei benannten

ukcn svll ein jährlicher BodenzinS von je 12 Pfenningen entrichtet werden, dagegen sollen diese lobfrei sein

^ Wege» der Assnfertation nncrsncht bleiben. Betreffs der Zinse, die von dem Herrn von Vanxmarcus

^stießen, ist beschlossen, sie sollen des Lobs und der Assnfertation auch erlassen sein. Die ergangenen Kosten

wie nachträglich beschlossen wird, der Spital als unterlegene Partei zu tragen. Ibid. g. -- 466. Ein

"stand mit dem Herrn zu Corcelles, worüber die Generalcoinmissäre auftragsgemäß Bericht erstattet haben,

" Z" nochmaliger Prüfung an diese zurükgewicsen und sollen auch andere verständige Cominissärc dazu

Ordnet werden. Ibid. r. — 467. Der prätendirte Antheil des Herrn von Corcelles an den in seinem
'"3 fallenden Wucherbnßen wird ihm abgeschlagen, da diese der Obrigkeit allein gehören, die sie auch ans-

Ibid. s. — 4K8. Dem Abraham Nvgnon, Besteher der Mühle zu Concise, werden 6 Köpfe Korn am

ststUerfallenen Bvdenzins nachgelassen, sein Gesuch um Minderung des Zinses aber abgeschlagen. Ibid. I.

statt^ ^^uso wird Pierre Gondoz von Giez mit seinem Gesuch um Erlassnng oder Minderung des Fcuer-
äwses von seinem halbverfallenen Hans abgewiesen, ihm aber der leztverfallcne Zins geschenkt. Ibid. u.

Nechtshandel des Statthalters Claude de Pierre, im Namen der beiden Städte, und Anton
und Anton Baron wegen etlicher „vffgeheptcn" Zehntgarben soll fortgefahren werden. Ibid. v. — 471.

^ Banderet, die ihre Unschuld gegenüber den Anklagen etlicher Hingerichteteraus Unholderei erwiesen hat,
^ auferlegten Kosten, weil sie arm ist, nachgelassen. Ibid. >v. — 472. Dem Coinmissär Jacques Mayor

^^"uens wird die Ablösung^einesNnßölzinscs von 1 Maß um 13 Florin Hanptgnt bewilliget. Ibid. x. —
' Dem über achtzigJahre alten Jacques Nossignol, welcher mehr als einunddreißig Jahre in der Herrschaft

andsvn Kirchendiener gewesen ist und von Geistlichen und Weltlichen gute Zeugnisse besizt, wird ein jähr-
^ "cibgeding von 20 Florin und 6 Köpfe Korn ansgcsezt. Ibid. y. — 474. Auf den Bericht des Land-

. ' daß etliche außerhalb der Bogtei gesessene Adelspersone»an die Herrschaft zinspslichtigseien, die Zinse
^ "utrichte», diese aber nicht erkannt seien, wird beschlossen, der Landvogt soll durch die Conunissäre sie zu
^wmwih dieser Zinse anhalten und, sofern sie nicht gehorsamen, es an die Obern berichten. Ibid. 2. —
de,, ^ ^ zu Wohnungen für die Prädicantcn erbauten Hänser von diesen nicht bewohnt, sondern
dies/^" Uermiethet und schlecht in Dach und Fach erhalten werden, werden die Prädicantcn aufgefordert,
östhei/" Stand zu stellen und darin z» erhalten, ansonst man sie wieder zu obrigkeitlichen Händen
st«» ' ^^de. Ibid. an. — 476. Dem Landvogt wird aufgetragen, an die Stelle der umgefallenenHetm-
Ibjg " "°Hlgcnfalls neue machen zu lassen, sowie auch neue Fähnlein mit der beiden Städte Ehrenzeichen,
lassm ^ 4"7?' Der Landvogt mag den Nok, den er beim Antritt seines Amtes dem Fischer hat werden
>wgt ' ^ Meinung, es sei so gebräuchlich, den beiden Städten verrechnen. Ibid. eo. — 478. Dem Land-

bewilliget, von der Matte, von der er bisher »nr das Heu bezogen hat, auch das Emd z» nnzen.
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Idiä. ää. — 479. Landvogt Pancraz Adam erstattet seine erste Amtsrechnung, von Michaelis 1590 bis dü»

1591. Ibiä. ee. — 489. Ans jüngster Jahrrechnung zu Bern hatte der Herr von Vauxmarcns und Vernes

mit den Abgeordneten dieser Gemeinden und der Gemeinde Concise statt der begehrten Widerrufung der

bannnng des Wcidgangs in beider Städte Wald Sehte nichts Anderes erlangt, als eine Verringerung ^

Buße von 10 aus 5 Florin auf das Haupt. Nach Wiederanregnng dieses Handels vereinbart man sich dah>»'

daß es während der bestimmten Anzahl Jahre bei den 5 Florin Buße bleiben soll. Absch. 196. vv. -- 48^

Der Landvogt soll dem Meister Albrecht Lapis, dem Apotheker in Grandson, das Blei bezahlen, das ans

gehren des Landvogts Tribolct in's Schloß gefertiget worden ist. Ibiä. bk.

1594.

Art. 482. Das Gesuch des Prädicanten zu Avonand in Betreff seines Pfrnndeinkommens, wird de»'

Landvogt zur Berichterstattung zugewiesen, lieber jenes des Prädicanten zu Grandson sollen die

gesandten, welche nächstens dahin kommen werden, nach Befinden entscheiden. Absch. 246. n. — 483-

armen Lucas Cnir werden seine drei schuldigen Haberzinse nachgelassen. Ibiä. b. — 484. Die Beschwerde ^

Gemeinden Concise, Corccllcs unv Mutrnz gegen etliche Privatpersonen von Fresens wdgen unbefugtem HoÄ^

in ihren Wäldern, wird den Rathsgesandten nach Grandson zur Erledigung zugewiesen. Ibid. e. — 485-

Weibel von Avonand, welcher um Verbesserung seines Einkommens nachsucht, wird dieses zwar nicht gewÄ^'

doch ihm ein Sak Korn verehrt. Idiä. ä. — 486. Die Bitte derer von Grandson um einen Beitrag ^

Reparatur der zum Theil eingefallenen Kirche, wird den Gesandten nach Grandson zu gntfindender Erledigt

überwiesen. Ibiä. g. — 487. Einigen Zehntbestehern, die sich über Schaden beklagen, wird theilweiser

Nachlaß gewährt. Idiä. Ii. — 488. Die Unterthanen zu Giez führen Beschwerde, daß ihnen das Wort

in der Pfarrkirche nicht, wie es nöthig wäre, verkündiget werde. Sie glauben, wenn dem Schulmeister d»

selbst seine geringe Besoldung verbessert würde, so würde ihnen in ihrem Anliegen geholfen. Wird den Na

gesandten nach Grandson zugewiesen. Ibiä. i. — 489. 499. Zweite und dritte Amtsrechnung des Landv»ö

Pancraz Adam von Michaelis 1591 bis Michaelis 1593. Idiä. r. 8. — 491. Des Junkers Franz

Tochtermänner bitten um Erlaß oder Moderation des Lobs von einem Berg, der ihnen zu Ersez»»g

Mutter Ehestener um 1000 Pfund höher angelegt und zngetheilt worden sei, als er geschäzt gewesen- ^ ^
aber alt-Landvogt Tribolct schon vor einigen Jahren ans seinem Amt getreten ist und man sich

erinnern weiß, ob das Lob verrechnet sei oder nicht, wird dieser zum Bericht aufgefordert und der H""

inzwischen eingestellt. Absch. 247. nn. — 492. Das Ansuchen des Peter von Perroman und des

Gottrau um Erlaß des Lobs vom Hans des Jost Heid zu Champagne, von dem sie neben erlittenem

die Zinsen abrichten müssen, wird in den Abschied genommen. Ibiä. oc>. — 493. Den in die Vogteie»

tenden Gesandten wird Vollmacht ertheilt, in Betreff des llmtanschs der zerstreuten Zinse des

zu Avonand gegen einen bestimmten Jahrlohn aus beider Städte Kornkasten zu handeln. Ibiä. i>l>- ""

Der Anstand wegen des Niedzehntens zu Avonand und Chcyres wird eingestellt bis anderer Sachen weg»" ^

Gesandten in die gemeinen Vogteien reiten. Zu Vermeidung künftiger Späne wird auf Gefallen hin der O

verordnet, die Kirche soll den Nied- und Nengereutzehnten nicht länger als drei Jahre empfangen,

soll er zum'großen Zehnten gehören. Als Neugerentzehnten gilt der, welcher von neuen Aufbrüchen h»"''

die dreißig Jahre unangesäet waren. Absch. 259. v. — 495. Zu den Mahlzeiten bei den ZehntsteigeU"^
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^ Cheyres sollen auf Gemeindskosten nicht mehr als eine Person ans einer Hanshaltnngzugelassen werden.Ach

1596.

Art. 496. Denen von Mntrnz wird auf ihr Anhalten der Weidgang in dem gebannten Eichholz ge^
"A, dagegen werden sie mit dem Gesuch um Erlassung des Jungenzehnten, den sie dem Prädicanten zu
^>sc von den Schafen entrichten müssen, abgewiesen,nur soll der Prädicant nicht schon von fünf, sondern

^ von zehn Stüken den Zehnten zu fordern berechtigt sein. Absch. 297. n. — 497. Die von Provence be-
rcn Ah gegen die Uebergrisfe derer von Valtravers in der Herrschaft Neuenbürg in ihre Waldungen,

raus ihnen viel Schaden erwachse; zugleich bitten sie, ihnen drei oder vier Mäder zn Holzpflanzung zu
rgünstigen und diese in Verbot zn legen. Der Landvogt erhält den Auftrag, einem jeden 3 Jucharten zn

PAnzung anzuweisenund selbe wenn nöthig in Vann zn thnn. Gegen die, welche sich Übergriffe in

^ Waldungen erlauben, soll er mit Strafandrohung vorgehen. Idiä. d. — 498. Dein Bannwart Pierre
^aly, der bisher noch keinen Lohn erhalten hat, werden ans sein bittlichcs Ansuchen 3 Stäbe Tuch zn einem

a»tel verehrt. Idiä. o. — 499. Verschiedenen Gesuchen um Zinsnachlaß wird ganz oder theilwcise ent-

IhJ andere werden abgewiesen. Ferner werden mehrere Personen mit Almosen und Beisteuern bedacht.
^ ä. L. — Die von Uvonand beschweren sich, daß sie mit Zinsen, Tributen und Steuern so

y daß es ihnen unmöglich sei, bei ihren Hänsern und Gütern zu bleiben, wenn sie dieser schweren

ei»e ^ entladen werden. Dabei weisen sie ans den mehrjährigen Mißwachs hin, wie z. B. lcztes Jahr
^uchart Aker nicht mehr als zehn Garben abgetragen habe, und bitten, ihnen den schuldigen Zins bis

^ nächst Ernte zn stündigen. Lezteres wird ihnen günstig bewilliget, im klebrigen wird die Angelegenheit
Rundlicher Untersuchung und Berichterstattung an die nach Grandson abzuordnendenRathsgcsandten ge-
> n. Ebenso das Anbringen derer von Uvonand, daß sie sich veranlaßt sähen, ihre Mühle aufzugeben,

u»d^ der Zins für dieselbe, jährlich 5 Mütt Mischelkorn, nicht gemindert würde. Ibi4. I. — 591. Hiezu
chjg andern nothwendigenSachen soll beförderlich ein Tag angesezt werden nach nächstkünftiger Ostern.

502. Gesuch um Nachlaß der Strafe wegen eines verheimlichten Fundes. Idiä. d. — 593. Dem
k^. '^Oei, zn Concise werden an seine für Verbesserungder Reben aufgewendeten Kosten drei Säke Mischel-
5 "A lg Flvrin verehrt. Idiä. i. — 594. Dem Prädicanten zn Grandson werden 2 Säke Mischelkorn

Sein Begehren wegen eines Gartens wird an die Gesandten nach Grandson gewiesen. Idiä. Ic. —

5hg Schulmeister zn Onncns werden 20 Florin und 2 Säte Korn für einmal verehrt. Idiä. I. —
T ' gestelltes Gesuch um Erlaß eines neuen Feuerstattzinses wird abgewiesen, es wäre denn, daß die
h^^Oen um ihre behauptete Freiheit Brief und Siegel aufweisen könnten. Idiä. n>. — 597. Der Ge¬
bein / ^antagny-le-Corbozwird das Lob von ihrem neuen Gerichtshanserlassen und überdies 30 Florin
!e>»^ Ulrich von Bonstetten, Herr zn Urteilen und Jegistvrf, beschwert sich Namens
do>, ^/^^0?ancn zn Vanxmarcnsüber den für 10 Jahre ans den Wald Sehte gelegten Bann, wobei die
^ "^Marcus an ihrer Berechtigung der Weidfahrt verkürzt werden, für die sie doch an das Schloß

W " jährlich 4 Mäß Korn bezahlen. DaS Gesuch, den Bann wieder aufzuheben, wird an die Gesandten
j„ ^ ^udsoil überwiesen.Idiä. o. — 599. Das Gesuch des Claude Testaz, ihm zu bewilligen, seine Reben

^And umzuwandeln, wird den Gesandten nach Grandson zur Erledigung anheimgestellt. Idiä. p. — 519
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Das Gesuch der Gemeinde Champagne um eine Beisteuer, damit sie den eingefallenen Schwibbogen und Anderes

in ihrer Kirche nebst der zerbrochenen Gloke machen lassen könne, wird zu nähern? Untersuch und Bcrichlcrst"^

tnng an die Gesandten nach Grandson verwiesen. UM. «g. — 511. Die Snpplication des Bcsizers der Ziegel

Hütte zu Grandson um eine Beisteuer zu Wiedererbauung derselben, wird an die Gesandten nach Grands""

gewiesen. UM. r. — 512. Ebenso das Gesuch des Benoit Favre um die Bewilligung, 3 oder 4 Jncharte"

in Bann legen zu dürfen, damit sie ihm, wenn es Acheruin gibt, nicht durch die Schweine seiner Nachk'"^'

geschändet werden. UM. s. - - 513. Der durch den Spitalpfleger der Stadt Dverdon für den dortigen Spit"

gemachte Kauf eines dein Schlosse Grandson zinspslichtigcn Stüks Boden wird gutgeheißen und der obrigk^

liche Theil des Lobs nachgelassen. UM. t. — 514. Weibel Pvnzule zu Grandson bringt beschwerend vor, ^

sei in einer Appellationssache gegen einen gewissen Clement vom alt-Landvogt Pancraz Adain nach

gewiesen worden, der Landvogt habe sich dann aber mit Clement verglichen und so sei derselbe zu

nicht erschienen; daraus seien ihm, dein Weibel, große Kosten erwachsen, um deren Vergütung er b»

Adam wird hiezu schriftlich aufgefordert, doch ihm der Regreß ans Clement vorbehalten. UM. u.

Die Dorflente und Gemeinde zu Ivonand werden mit dem Begehren, zu vergünstigen, daß ihnen kein ^ '

das sie zur Feldarbeit brauchen, vergantet »verde, abgewiesen. UM. v. — 516. Der Kirchgemeinde zu

»verde»? an den Kirchenban 50 Florin beigesteuert. UM. rv. - 517. Der Herr zu Blonay verweigert die de"

Schloß zu Grandson schuldigen 100 Florin Hauptgnt und 5 Florin jährlichen Zins, man weise ihm de"

den daherigen Hanptbrief vor. Das findet man nicht für nöthig, da derselbe Brief bereits seinein Vater I

vorgezeigt und durch viele andere ehrliche Personen eingesehen »vordem sei. Er soll daher zu Erstattung si'

Schnldigkcit, sei es mit Ablösung des Hauptgnts oder Entrichtung des Zinses, angehalten »verde??. U?iä. ^

518. Das Gesuch der Classe und Bürger zu Grandson, dem dortigen Schulmeister, welcher vielfach den

daselbst vertreten müsse, eine Jahresbesoldung zu schöpfen, wird von Freibnrg in den Abschied gcnoM" ^

UM. — 519. Die von Grandson bitten, es möchte denen, welche daselbst nin Frevel und Buße"

Recht gefordert werden, eine gleiche Dilation und Aufschub zur Verantwortung gestattet »verde»? wie

welche um Privatsachen gerechtfertiget »verde»?, gemäß den ihnen bestätigten Bräuche??, Freiheiten »udGerec/^
keiten. Wird von Freibnrg ebenfalls in den Abschied genommen. UM. x. — 526. Die von

schweren sich gegen einige Nenernngen der Landvögte, welche 1) von denjenigen, die ihre genwiueu ^
Mattland von der Allmend eingeschlagen und sich dar?»»? mit der Gemeinde verglichen haben, einen g

Betrag abfordern, und 2) voi? denen, welche zu Burgern und Hintersäßcn hinter ihrer Amtspflege angcuoi

werden, einen gleich großen Einzug fordern »vie die annehmende Gemeinde; das sei beides gegcu das

komme», wcßwegen sie um Abhülfe bitten. Freibnrg nimmt es in den Abschied. UM. an.

Begehre»? des Prädicanten von Uvonand, die beiden Städte möchten das dortige Psrnndeinkomine» zu H"' ^

des Schlosses Grandson nehmen und ihn? seine Competenz und Corpus von dort ausrichten lassen, ^
durch P"

die Jahrrechnung zu Freiburg verwiesen. UM. dd. — 522. Alt-Landvogt Pancraz Ada?»? läßt Lezt°

von Lauten seine vierte Aintsrechnung, von Michaelis l593 bis dito l594, ablegen. UM. tt'. — ^

Amtsrechnnng des alt-Landvogt Ada??? von Michaelis 1594 bis dito 1595. UM. gg. — 524. Stad

gemeine Unterthanen zu Grandson lassen vorbringen, daß das Gewölbe in» Priorat zu St. Johann ei»g" ^

und daß ihnen zu Erhaltung eines Schulmeisters eine Steuer auferlegt worden sei, auch geschehe

Gerichtshändeln, bei Bewillignng von Einschlägen und bei Annehinnng fremder Personen Eintrag >u Ope
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^wohnheite». Die Berathnng wird bis zu». Ritt in dieses Amt verschoben. Absch. 298. ci. — 525. Man

^'det „icht thnnlich, die Erhaltung des Schulmeisters zn Grandson zu übcrnelmien, weßhalb die von Grand-

w" angewiesen werden, mit der bisherigen Anzahl Prädicanten sich zu begnügen und den Schulmeister ans

'hreni Gnt zu erhalten. Ibid. p. — 52k. Wenn ein Amtinann wider die Unterthancn klagt, sollen sie zu

Biegung ihrer Antwort acht Tage Zeit habe», dagegen soll ihnen nicht gestattet werden, die Obrigkeit oder

Aintlcntc weitschweifig vor den Gerichten herumzuziehen. Ibid. g. 527. Zn Vermeidung künftiger An-

Zwdc wird dem Herrn zn Corcelles, Lorenz Burkhard, erlaubt, seine Herrschaft durch den Amtmann und Statt-

^ ier wit beiden Commissarien ausmarchcn zn lassen. Ibid. r. — 528. Das Anbringen wegen der Pfrnndzinse

^ ^'onand wird bis zn einlangendem Bericht eingestellt. Ibid. — 529. Dem Schloß Grandson gebührt
^ Gerechtigkeit des Scezolls, genannt des tLrnons, und damit derselbe desto kommlichcr bezogen und nicht

iainiit werde, war es bisher üblich, denselben einem Bürger von Avcrdon zu admvdircn. Da nun aber der

"h von Averdon den Bezug dieses Zolls verboten hat, wird zu Verhütung des Schadens beider Stände

Glossen, ^ bitten, daß es die von Averdon zu Aufhebung dieses Verbots anhalte. Ibid. ?. — 539.

der Ccntncr Blei, den Albrccht Lapis dem Landvogt Tribolet verkauft hat, zum Nnzen beider Stände

taucht worden ist, worüber der jezige Amtmann sich erkundigen soll, so soll er ihn bezahlen und verrechnen,
cm.

1597.

>h»e ^ ^ Herrschaftslente zn Vanxmarcns bitten, es möchten die von Grandson angehalten werde»,
." gemäß Sprüchen und Verträgen Anthcil an Holz und Wcidgang im Wald Seyte zu gewähren. Ist

^ künftige Jahrrechnnng verschoben. Absch. .825. n. — 532. Wegen des „verschlagenen" Einkommens des
.'°^ks z,, Grandson soll ein Schreiben an den Grafen und das Parlament zn Döle gerichtet werde»,

ee.

1598.

. 533. Die Herrschaftslente von Montagnh werden verfällt, dem Prädicanten die 200 Pfund, die er
" die '

>^> dere

Hälfte der Pfrnndscheuerbezahlt hat, znrükznerstattenund diese der Cur sehr nöthigc Scheuer wieder

Händen zn stellen. Absch. .853. b. — 534. Gemeine Herrschaftslente zu Vanxmarcns begehren im

des Holzhaus und Weidgangs im Wald Sehte erhalten zu werden und daß dessen Bann auf-

^ werde. Da aber leztcs Jahr die Gesandten beider Städte für nothwcndig erachtet hatten, diesen

hi>> ^ ^ Jahre in Bann zu legen und zn befehlen, daß er mit einem Zaune umfriedet und kein Vieh

^'getrieben werde, „sonders wan etliche Jahr an Achcrumb fruchtbar Wärend, dasselbig von der Hand

de,, " ^ das klein gntt nit dohin gctriben wnrdc", mit der Erläuterung, daß die Kosten des Zaunes

Abseitigen Unterthancn getragen und die fällende Nnznng des Achernms ihnen zn gleichen Thcilcn

^ ren sviw^ ^ wird jene Verfügung bestätigt; Dawidcrhandelndc sollen zn 50 Florin Buße verfallen sein;

de»,^ ^k>rc des Bannes sollen mit Weihnachten 1597 begonnen haben, Alles den Parteien und besonders

Äeil-s ^^" Vanxmarcns an ihren Rechtsamen und Briefen ohne Abbruch. Ibid. e. — 535. Auf die

der Gemeinde Provence, daß ihre Nachbarn zn Frescns und Montalchcr sie durch Einschläge an

^kdfcdwt ,md durch Bänne am Holzhan beeinträchtigen, und auf ähnliche Klagen der ncuenbnrgischen
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Nachbarn gegen die von Mnlruz und von Provence, wird verfügt, die Parteien sollen den alten Briefe» u»d

Tractaten nachleben, sich gegen einander freundlich verhalten und keine Neuerungen einführen ohne Zust»"'

mung des andern Theils und ohne Erlaubniß der Amtleute; die auf der Jahrrechnnng von 1596 von dene»

zn Provence ausgebrachte Bewilligung, daß jeder drei Jucharten Wald „inhalteu" möge, soll hiemit a>'s'

gehoben sein. Ibicl. <1. — 536. Derer von Provence Begehren, daß die Besoldung ihres Schulmeisters

dem Einkommen ihrer Pfarrkirche zn St. Anbin geschöpft werden möchte, wird als eine Neuerung abgewiesen

Ibicl. e. — 537. Auf die Klage der Dorfmeistcr zn Provence über den Überdrang in den Bergfahrten

über Auftrieb presthaften Viehs auf die Alpen, wird verordnet, daß die alte Ordnung wider diese

aufgefrischt und pnblicirt werden solle, nämlich es sollen eines Jeden Stüke und Berg gewürdiget werden

wie viel Haupt es ertragen möge; wer darüber schreitet und die Berge überladet, soll von jedem Hanpt ^

Pfund Buße bezahlen, daher sollen bestimmte Aufseher verordnet werden, während des Sommers die Älp"'

zu besichtigen; über das aus fremden Orten aufgetriebene Vieh sollen zur Vermeidung der Jnfection ^

sundheitszeugnisse aufgelegt werde». Ibicl. I. — 538. Der Landvogt soll sich bei einigen Meistern erkundig"''

was der Einbau der Cur zn St. Maurice kosten möchte, damit der Prädicant daselbst wohnen könne;

zwischen sollen dem leztern 25 bis 30 Pfund für Hanszins verabreicht werden. Ibicl. g. — 539. Da

Pierre Favre zn Avouand ein besonderer Bakofen erlaubt worden ist, wofür er 2 Viertel Korn bezahlt, si^
diese von dem Zins des schon bestehenden gemeinen Bakofens abgezogen und demgemäß die Erkanntnisse abgea" ^

werden. Ibicl. b. — 546. Theodnl Pedrisat wird mit seinem Begehren, statt des ihm bewilligten Säged"'^
eine Bläue errichten zn dürfen, abgewiesen, jedoch wird ihm bewilligt, den verliehenen Wasserrnns

dem Plaz zu abandoniren und sich des Zinses ledig zn machen. Ibicl. i. — 541. Die Gemeinden O»"

Chamblon, Giez n. a. m. beschweren sich, daß sie um den alten Preis keine Ziegel mehr bekommen kö»»"

Da aber bei der Verthenernng aller Lebensbedürfnisse nicht mehr möglich ist, die Ziegel so billig wie

zu liefern, und da die Hcrrschaftsleute nicht so viel, wie die Fremden, bezahlen wollen, so soll der LaN ^
beide Theile verhören und den Anstand beizulegen suchen, auch einen angemessenen Preis ansmitteln, bei

die Ziegler bestehen können. Ibicl. Ic. — 542. Den Gemeinden Valeyres und Fiez wird auf ihr

wegen erlitteneu Hagelschadens der Zins für das Jahr 1596 erlassen. Ibicl. I. — 543. Angelin Desta-U

Weibel Johann Ponzule und die Dorfmcister zu Chamblon halten um Erseznng der Kosten an, die sio
edoch

Ansi'ch"'

den Herrn von Champvent für Erhaltung beider Städte Zehuten Suscevaz erlitten haben. Da jed

spänige Zehnten als beiden Städten zugehörig erachtet wird und die Einzieher von Champvent die

veranlaßt haben, soll der Landvogt dem Tschachtlau Massct beider Städte Resolution vorhalten und ihn?

Ersaz der Kosten anhalten, Ibicl. m. — 544. Die Bürgerschaft zu Grandson begehrt, man möchte ihr ^
Nachts

Ersaz des dem Landvogt bewilligten Einschlags und wegen Einschränkung der Feldfahrt durch ihre
dag^"

zu Giez erlauben, ihre Matten auch das ganze Jahr über einzuschlagen. Nachdem die von Giez

Einsprache erhoben, wird es beim alten Herkommen belassen und daneben doch der Bürgerschaft bewilligt, ^
vermeinte Forderung mit dem Rechten anzutreiben. Ibicl. u. — 545. Um die Unterthaueu zur

Übung" zu ermuntern, sollen ihnen statt 50 Floriu in Zukunft 4 Stüke Schlirliz zn verschießen gegeben w^
Theil

- - - - . .. „ ditio» '

Abzug des obrigkeitlichen Driltheils verzehntet werden. Ibicl. p. - 547. Denen von Champagne, die Z>"

Ibicl. c>. — 546. Des Schreibers Treytorens und Bläst Landercts Reben, die sie zum dritten ^

Gewächses ohne Vorbehalt des Zehntens empfangen haben, sollen wie andere Neben gleicher
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Kation ihrer eingefallenen Kirche eine Beisteuer begehren, wird bei 10V Pfnnd Buße geboten, ihre Pfarr-

"He zu St. Maurice bis Jakobstag künftigen Jahres zu reparircn, wobei ihnen unbenommen sei, ihre Capelle

^>f eigene Kosten wieder in Dach zu bringen. Ibid. <i- — 548. Dem Bestcher der Gerberie, Pierre Chuart,

° 8 Kopf Haber crsezt werden, die Johann Vnillemoz nachgelassen hat, aber Chnart gehören. Ibid. r. —

43. Wenn die Gemeinden zu Grandson und anderer angränzcnden Dörfer, welche an Bernhard Griblets

^ Sebastian Qnendoz' neulich mit jungen Bäumen bcseztcn Bannigarten Weidrcchtsamc haben, diese nach-

und zu ewigem Einschlag erlauben, ist es von beiden Städten auch nachgelassen. Ibid. s. — 550. Ans

^ Vorstellung der Herrschaft Montagny und einiger anderer Gemeinden hinter Grandson, daß sie wegen der

^Rahre und ihrer Armnth die so nöthige Herstellung des „Ports" (Schifflände) zu Grandson nicht auszu-

ben vermögen und das unfern gelegene Port zu Jferten für unnöthig halten, hat Bern in Betracht, daß

ffes Pgrt zum Bezug des Zolls und zu Erhaltung der Schiffe sehr Wohl gelegen sei, und weil es schon

^ " bewilligt worden und die meisten Gemeinden damit einverstanden seien, seinen Conscns dazu gegeben.

^ freiburgischcn Gesandten nehmen es in den Abschied. Ibid. t,. — 551. Um den Zerfall der Häuser zu

^'hüten, soll durch ein Mandat bei 50 Pfund Buße verboten werden, Ziegel, Schindeln oder anderes zur

eckung der Hänser Dienliche zu verganten oder anzugreifen. Ibid. u. — 552. Wie hievor der Gemeinde

wpague bewilligt worden ist, ihre Kirche ans ihre Kosten herzustellen, so wird nun resolvirt, daß eö in

^ "uft allen Gemeinden zustehen solle, ihre Kirchen selbst in Ehren zu halten. Wie diese Regel auch gegen-

^ den Städten zu verstehen sei, wird ad instrucmdum genommen. Ibid. v. — 553. Es wird beschlossen,

^ Fremden, welche in der gemeinen Herrschaft der beiden Städte mit Bewilligung der Obrigkeit sich

!"^rlassen, so viel Einznggeld an diese entrichten sollen, als die Communen ihnen abnehmen, den gebornen

" ^thuucn aber der einen oder andern Obrigkeit sollen nicht mehr als 20 Florin auferlegt sein; von einer

°'U>Mlue dieser Herrschaften in eine andere zu ziehen, dafür soll den Obrigkeiten nichts bezahlt werden,

soll ^ Eingang der „zu ewiger Nuznng von dem ersten Blumen" bewilligten Einschläge
Amtmann zu Handön beider Städte den dritten Theil beziehen, an welchem dritten Theil er wie an

er» Lobgefällen participircn und daher vom ganzen Eingang den nennten Pfenning haben wird. Ibid. x. —

' Die von den beidseitigen Abgeordneten angefertigte cosmographischc Dclineation der Marchung der Herr-

Grandson gegen Jferten an dem Ort, genannt en Ncyrevanlx, zwischen der Stadt Grandson und dem

von Effert, wird beiderseits angenommen und befohlen, daß die vier Abgeordneten nach Erseznng des

gestorbenen Commissärs Jacques Mayor von Onncns die Marchsteinc sezcn sollen. Ans dem Gipfel

Sccheron, bei Cave Richarde, und in gerader Richtung ans der Fluh, genannt Roche blanche, sollen

cvrespondirende Marchsteine, dazwischen aber in der Tiefe der Richtschnur nach die andern nöthigen

^ k"ie werden; diese Märchen sollen sowohl die obere Herrlichkeit als den Boden scheiden; die Ans-"

'uuhimg soll ^ gleichen Thcilcn auf Kosten der Stadt und des Herrn von Effert geschehen. Ibid. 7. — 55k. Dem

'ckincmn wird befohlen, nachdem er die sechs besten „Mäder" (Matten), die beide Städte bei Montagny

und ihm am besten gelegen sind, sich vorbehalten und dem Commissär Bourgeois auch zwei zur Ans-
>vahl
>>»d Glaubt hat, die übrigen dem Meistbietenden um 1 Groß von jedem Mad zu Herrn- und Vodcnzins

de», ^rbehalt der Löber, Zinse und Zehnten und der Jurisdiction und aller Souveränetät zu verleihen;
' Zugang soll ein Drittel in Jahresfrist erlegt, das Übrige ans eine ewige Ablösung verzinset werden,

Zusaz, daß bei künftigen Veränderungen die Mäder nicht zerstükclt, sondern madweise unverstükelt
220

dem
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gehen und bleiben sollen. Ibid. ?. — 557. Damit wegen Abgang der Marchsänlen gegenüber den anstoßend»»

Herrschaften, besonders Valtravers, keine neuen Späne erwachsen, soll der Amtmann die nöthigen Erneuerung»"

derselben besorgen. Ibid. an. — 558. Im Interesse des Amtmanns wird beliebt, die Schloßmatte, gena»»^

la Folly, zum Einschlag zu halten, auch soll dieselbe zu allen Zeiten verschlossen bleiben; die Uutertha»»"

machen keine Einsprache, nur soll die Hut und Bannwarterei derselben in gleicher Pflicht und Coudition s»>^

wie die der andern umliegenden Güter. Ibid. bb. — 559. Dem Commissär Bourgeois werden als Entsch»'

digung für die bei Verfechtung von Nechtshäudeln beider Städte angewendeten Kosten und weil er bei de»

Jahrrechunngen sich selbst verköstigen muß, zwei Matten unterhalb Montagnh geschenkt, unter gleichen

und Herrschaftspslichtcn wie die andern. Ibid. cc. — 569. Die Commission der Pfarrgütcr und Lehe»

Bonvillars, Fiez und St. Maurice wird dem Commissär Bourgeois unter den gewohnten Bedingungen wied»^

übertragen. Ibid. dd. — 561. Einen Zehuten der beiden Städte zu Giez, der mit andern sonderbaren Zeh»^'

vermischt ist, soll der Landvogt unter Beiziehung erfahrener Zehnter und Nachbarn und in möglichst gl

Größe der zerstreuten Stüke an einem Ort abfielen und assigniren, um künftige Irrungen zu verh

Ibid. ee. — 562. Da an verschiedenen Orten neucrbaute oder alte Höfe sind, deren Bewohner sich wcig»»^

die gemeinen Hofstattpflichteu (Fcuerstattzinse) zu bezahlen, vorgebend, sie haben dieselben nicht erkannt, od»b

sie bezahlen den Bodeuzins andern Leheuherren, so wird in Betracht, daß ein Zinsherr der Obrigkeit an d»'

Feuerstätten und gemeinen Beschwerden nichts einzureden hat, und daß die bisher versäumte Erkanutuiß ^
Betreffenden auch nicht ledigen kann, dem Commissär geboten, dieselben in Erkanutuiß aufzunehmen. Ib»4

— 563. Martin Gottran erstattet Bericht in Betreff der von ihm verschiedener Protestatio»?» ungea i

vorgenommenen Aufstellung der Marchsäulen zu Niedeus an der Stelle, wo früher ein Hochgericht der b»>

Städte gestanden, und gegen Baltravers, und bittet um Bestätigung. Weil aber dieses ein neuer Spa»

da anstatt einiger wenigen streitigen Zehnt- oder Sommergarbcn jezt einige hundert Jucharten in SP»» ^

zogen werden, und da 1531 ein Vertrag angenommen worden ist, daß jede Stadt bei ihren, ruhigen BestZ

bleiben möge, auch wenn man später neue Nechtsamen auffinde, so wird Bern gebeten, das Amt Gr»»

bei dem wohlhergebrachten Vesiz verbleiben zu lassen. Ibid. FZ. — 564. Da die Nachrichter in Forde» ^

ihres Lohnes ganz unersättlich sind, wird verordnet, es soll ihnen gleicher Tag- und Nichtlohn werden, wie ^
Bestallung des Nachrichters in Bern angibt; für jeden Gang sollen ihnen mehr nicht, als vier Tag»

ein Nichttag passirt werden, es wäre denn, daß man sie länger aufhalten würde. Ibid. bb. — 565-

großen Menge von Gemeinden und Personen (38 Artikel) werden Unterstüzuugen an Geld, Korn, Holz, ^
steuern, Nachlaß von Zinsen u. dgl. zuerkannt. Ibid. ii. — 566. Erste, zweite und dritte Amtsrechnung

Alexander Huser von Michaelis 1595 bis heute. Ibid. ick. >

1599. ^

Art. 567. Die freiburgischen Gesandten berichten, daß die von Valtravers, in der Grafschaft ^ ^

bürg, denen von Provence in ihrem Hochwald, der ihnen vor langer Zeit von beiden Städten

worden sei, großen Schaden zufügen, weßhalb sie um Schadencrsaz geklagt haben. Auf das Begehe" ^

fürstlichen Amtleute, sich über diesen Span mit beiden Städten zu besprechen, wird vereinbart, es f"^" ^

von Provence mit dem angehobenen Proceß und der Landvogt von Grandson mit Einforderung der Vup
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Zum 2. ^ ^ stillstehen, an welchem Tage man an der Sense zusammenkommen und wohin Freiburg,
Elches jezt Z,ig rind Rath in der Landvogtci Grandson hat, die Interessenten einladen wird. Absch. 378. b.

1601.

568. Freibnrg stellt an Bern das Begehren, es möchte dem gegenwärtigenAmtmann den Befehl
Glichen lassen, daß er aus den Hcrrschaftswäldcrn vier Eichen zur Erbauung des dem Spital zu Freiburg
hörenden Trülls zu Afernach (Auvernier) verabfolgen lasse. Bern nimmt es in den Abschied. Absch. 430. b. —

Dem Weibel 'Jean Ponzule zu Grandson wird auf sein bittliches Anhalten hin und in Betrachtung der
'Whrigm Dienste und seines hohen Alters die Weibelbcsoldnng auf sein Leben lang belassen. Absch. 440. a. —

' Verschiedenen Personen und Gemeinwesenwerden Geschenke, Beisteuern und Almosen, auch Zinsnachlaß
"uhrt. tbüt. h. — 571. Auf dcmiithigcsBitten des Prädicantcn zu Montagny wird dem Amtmann auf-

^ugen, die Pfrnndscheuer daselbst reparircn zu lassen, doch soll er nicht über 25 Kronen daran verwenden.
5?.^ auch genanntem Prädicantcn an die Kosten des Baues des Bakofcns 30 Gulden beisteuern.Ibiä. o. —
^ ' Der zu Grandson angenommeneSchneider Friedrich du Meurier hat sich der Gemeinde um 200 Gulden

Zuggeld verschrieben, nun sollte er nach Laut der gemachtenOrdnung ebenso viel auch an die beiden
^ a entrichten; eS wird ihm aber in Betracht seiner Armnth die Hälfte nachgelassen,wegen der andern

^ ^ ^ Kaution zu leisten. Ibiä. ä. — 573. Ans das beschwerende Vorbringen derer von Gorgier, daß

^ bon Bonvillars sie um begangenenHolzfrevel büßen wolle, und nach Anhörung dessen Replik erhält
^ ^"^uiann den Auftrag, die streitigen Parteien gegen einander zu vernehmen und, wenn es ohne Nachtheil
^^^'Zkeit geschehen könne, sie gütlich zu betragen, wo nicht, sie an das Recht zu weisen. Ibiä. e. —

' Der Landvogt erhält den Auftrag, sich zu erkundigen,wie viel von der Allmend die von Ivonand un-
> ter Weise' und ohne Begrüßung der Obrigkeit eingeschlagen und dem Herrn von Cheyres um gewisse

^"öesezt habe», der dann etliche Stüke davon hat snbhastiren lassen. Ibiä. I. — 575. Wegen der

^ Verbesserungdes BakofenS zu Giez soll sich der Amtmann näher erkundigen, sowohl bezüglich dessen
^..^^heit, als wie hoch sich die Neparatnrkosten belaufen würden, und ob es thnnlich sei, ihn dem Com-
A ^ Bourgeois als Erblehen hinzugeben. Ibiä. F. — 576. Der Landvogt soll der Fürstin von Longueville
^ ' den Edlen Francis Ballier, Hauptmann zu Valtravcrs, nochmals ansprechen und dahin ermahnen,
eiiieu genannt la Jonx de Colombier, so hievor dem Herrn von Wattenwhl als Herrn daselbst für
^chte albcrgirt worden, zu erkennen; thäte er es nicht, so soll er das Stük mit Recht an-
^ ^ aud zu beider Städte Händen ziehen. Ibiä. b. — 577. Die Mühle zu Ivonand wird dem Johann

um jährlich 3 Mütt, halb Waizen halb Mischelkoru,als Erblehen übergeben. Ibiä. i. — 578. Lorenz
^ ardie^ Bürger der Stadt Freiburg und Herr zu Corcelles, bringt vor, er habe vor einiger Zeit im Amt

etliche Stüke Neben gekauft und dieselben dem damaligen Landvogt verlobt, jezt behaupte aber der

°bex Vonvillars, diese Stüke seien ihm lehenpflichtig,die Verlobung an zwei Orten zu erstatten falle ihm
H, ^^verlich. Der Landvogt erhält den Auftrag, den Sachverhalt zu untersuchen; stelle sich dann das
svim ^ Herrn von Bonvillars heraus, so soll das empfangeneLob dem Boccardier zurükerstattet werden,

^ Amtsrechnung des Landvogts Karl von Montcnach, von Michaelis

Z»erk 1601. Ibiä. is. — 580. Verschiedenen Bedürftigen werden Untcrstüzungcn an Korn und Geld
"uut. Absch. 442. g,. — 581. Das Gesuch des Johann und Wilhelm Favre, es möchten ihnen die Stüke
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der Allmend, welche sie als Entschädigung für die gegenüber den Herren von Cheyres eingegangene Bürgst

gantweise erworben haben, mit Auflage eines Bodenzinses bestätiget werden, wird bis zun? nächsten Ritt doä

hin verschoben. Idiä. b. — 582. Bei Anlaß desselben Ritts soll auch die vermeinte Freiheit der Herrscht

leute von Champvent und la Mothe, die zwischen den Unterthanen des Amtes Grandson sizen, näher unters»^

werden, damit nicht nnter dem Schein, sie seien gegen einander aller Bußen gefreit, eine verderbliche

achtung der obrigkeitlichen Ordnungen einreiße. Ikiä. e. — 583. Ans die Klage der Gemeinden Bonville^

Onnens und Champagne, daß sie beim Hauptmann von Valtravcrs zu keinem Austrag ihres erhall^

Passaments gelangen können, derselbe vielmehr sie um ausgetragene Sachen nach Neuenbürg weise, wird ^

ihren Gunsten nach Neuenburg geschrieben. Ibiä. ä. — 584. Johann Ponzule und Angelin TestaZ ^

Chamblon werden die Kosten eines Nechtshandels wider die Herrschaft Champvent über die Zehntgerechtig'^

hinter Suscevaz zugesprochen, wie schon ans voriger Jahrrechnung geschehen ist, die Kosten werden jedoch ^

100 Gulden moderirt. Idiä. e. — 585. Der Bauersame zu Concise war auf leztem Ritt die Gcrechtiß^'

zugesprochen worden, an dem Ort, genannt lcs Violes, ihre Nachbarn von St. Anbin pfänden zu diü'^'

weil dieser Ort hinter der Dorfmarch Concise sich befindet und in den Verträgen zwischen denen von St>

und der Gemeinde Provence nicht inbegriffen ist. Nun wird ihr bewilligt, darüber einen Brief anfzur'ich^

Idiä. I. — 58k. Johann Genillod hat die Mühle zu Uvonand, welche früher Guillaume Favre ersteigert

erworben und diese Acceusation wird nun zu Kräften erkannt; dagegen soll Genillod dein Favre den verleg

Bau sammt den durch die Steigerung erlaufenen Kosten abtragen. Idiä. g. — 587. In Bezug auf den ^

jährigen Span zwischen Mollondins und Uvonand (s. Art. 563) bemerkt Bern, daß derselbe „vß der obe ^

keidten vnd Jurisdictionen vndergang vnd erlüterung dependirte, in wcllichem man sich deß vsfgerichten ehe

Zeichens beder Stätten behelsfen wölte", und begehrt Aufschluß, mit welcher Vollmacht diese Säule

worden sei. Freiburg erwidert, dort bei der Herrschaftssäule ob Niedens sei bezüglich der Jurisdiction ^

Span gewesen, sondern nur über die Zehntgarben einiger wenigen Jucharten; darüber haben beide Städte ^
ihre Amtleute entschieden; in der Folge sei daraus ein Anstand der Feldfahrten halber erfolgt, aber

aufgerichteten Verträge seien die von Mollondins dießfalls abgestanden und haben sich erboten,

Briefen nachzuleben; nichtsdesto weniger-chaben sie innerhalb der Orte, wo die von Uvonand ihr

gemeinsam mit ihnen genuzet, nachtheilige Einschläge vorgenommen, welche aber die von Uvonand, weil sw ^
ihrer Feldfahrt nicht wollten berauben lassen, wieder geöffnet haben; da dann die von Mollondins sie

Frevels beschuldigt haben und durch einen unparteiischen Nichter entschieden werden sollte, ob die von

strafwürdig seien oder nicht, seien sie an's Gericht nach Mollondins geladen worden, woselbst ihr Anklägc^^
ihr Nichter gewesen sei, und dort zu antworten verfällt worden; darüber habe Freibnrg, des gemeinen

Grandson wegen, sich billig beschwert; mit der Aufrichtung der Säule aber habe es folgende Bewa»

Die Häuser zu Niedens sammt den umliegenden Gütern haben seit unvordenklichen Zeiten und seit dein

gundischen Krieg mit aller obrigkeitlichen Pflicht nach Uvonand gehört; ein Beweis dessen sei, daß °

auf freier Allmend, innerhalb des großen Steins gegen Uvonand, ein Hochgericht gestanden habe, das e>^

Mal erneuert worden sei; da dasselbe dort unnüz geworden und auch zerfallen gewesen sei, habe La» ^

Martin Gottrau statt dessen ein Merkzeichen aufstellen lassen, damit kein Eingriff geschehe; das sei

und mit Wissen derer von Mollondins geschehen und Niemand habe sich widersezt, auch sei es "U" ^

dreißig Jahren geduldet worden, und da diese Herrschaftssäule nur für ein Zeugniß und Wahrzei^^'
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^en Hochgerichts, nicht aber für eine Marche zu achten sei, gleich wie jeder Amtmann befugt sei, statt alter
rfallener Wappen und Zeichen neue aufzurichten,so habe Gottrau kraft seines Eides diese HerrschaftSsäule
' alten Ort, ohne Jemanden fragen zu müssen, aufrichten dürfen; bedauere man, daß er das Hochgericht

erneuert habe, so habe Freiburg nichts dagegen, wenn in beider Städte Kosten dort wieder eine Nicht-
e erbaut würde; gleich wie man die Marchsänlen gegen die Grafschaft Neuenburg, welche Gottrau zur

^ und zmu Schirm des Amtes Grandson erneuert habe, gutheiße, so werde mau auch die genannte Säule,
glichen? Grund herflicße, hoffentlich nicht verwerfen; es könnten noch viele andere Gründe vorgebracht

Hab bewiesen werden, wie das gemeine Amt Grandson seine Jurisdiction an diesem Ort erhalten
selbst des Herrn von Mollondins eigene Lehenscrkanntnissegeben zu, daß schon vor sechsnndsiebenzig

Ire» beide Städte die Jurisdiction bis zum großen Stein genossen haben; aber auch bei Abgang aller

^ ^ Beweise wiirde schon der Vergleich von 1581 maßgebend sein, gemäß welchem jede Stadt und besonders
^ ^Meinen Ämter bei ihrem damaligen Posseß bleiben sollen; Freibnrg bitte daher Bern, diese Sache fallen

"ud das gemeine Amt Grandson bei seinen Nechtsameu erhalten zu helfen, im Fall eines Abschlags
^ unparteiischRecht erwarten. Ibicl. ll. — 588. Damit des Jacques Mayors Erben für ihre

»a Erkanntnisse befriedigt werden, sollen beider Städte Gcneralcommissäresich bei erster Gelegenheit
1 Murten verfügen, diese Jnstification und andere Erkanntnisse vornehmen und auch den Commissarien

cmsezen. Ibiä. i. — 589. Die bernischen Gesandten mögen ihren Herren und Obern über den Ab-
berichten, der von den Zollbestehernzu Grandson wider ihre Unterthanen von Champvent geklagt wird,

Gefahr und Kosten übernehmen und dafür des Zolls ledig zu sein behaupten,
s. ' Klage über Erkennung einiger hinter Avonand gelegenen Güter an das Schloß Chinaux
^ an ^s Schloß Grandson. (S. Absch. 444. i). — 591. Bereinigung des Urbars. (S. Tscherlitz,

Absch. 447. b. — 592. Der Commissär Laurent Calame legt die von ihm verfertigte Erneuerung

für ^"""^'ffo ber Edellchen hinter Grandson vor. Für diese Arbeit und noch verschiedene Rechnungsposten
Aber und Auslagen kommen ihm 594 Pfd. 2'/, Groß zu gut, mit deren Bezahlung der Amtmann beauf-

... ^ Den Einbinderlohn (die Arbeit umfaßte 1473 Blätter) haben laut Vertrag die Commissarien zu
Absch. 450. u.

1602.

Acilt^^' nenenbnrgischen Abgeordneten begehren Aufhebung des erlassenenVerbots, da die von
da bon Alters her im Vesiz des ihnen bestrittenen Holzhaues gewesen seien, und wollen sich,

onnnissär Claude Bourgeois die Vorweisung der Gewahrsamcn begehrt, mit „keinen particnlierischen"
' Indern allein mit beider Städte Obrigkeiten. Auf die Entgegnung der Gesandten, daß es sich hier

er/!."'" ^ Souveränität, sondern nur um den Holzhan handle, und daß sie ihren Commissär zu antworten
H ^>gt haben, wünscht der Freiherr von Gorgier eine Erklärung, ob man dafür halte, daß, weil man die

^ Grandson mit dem Schwert erobert habe, alle zwischen den benachbarten Herren aufgerichteten Verträge
^ ^ loben seien. Da die Gesandten bemerken, daß sie nur deßhalb hier seien, um von denen von Valtravers
^ ^"ehnien, was für Rechte sie bezüglich dieses streitigen Handels vorzulegenhätten, legt der Freiherr den
c», aufgerichtetenund 1517 vidimirten Vertrages vor, ferner einen Brief Berns

"übe Baillod, Castellan von Valtravers, und einige von den Amtleuten des Prinzen von Oranien 1484
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aufgenommene Kundschaften. Weil jedoch diese Briefe alle bereits zu Frciburg und an der Sense vorgelegt

hatten und keine neuen dabei sind, wollen die Gesandten sich nicht weiter darauf einlassen und darüber referire»,

auch der Vorschlag der fürstlichen Abgeordneten, durch Ausgeschosseue von beiden Seiten in der Sache Handels

zu lassen, wird in den Abschied genommen. Absch. 457. u. — 594. Auf die Beschwerde des Landvogts,

der Hauptmann von Valtravers die gerichtlichen Exemtionen verhindere und nicht zulasse, daß die Reä

welche die von Grandson gegenüber denen von Valtravers erlangen, dort notificirt werden, und obgleich ^

Hauptmann dieses in Abrede stellt, wird er gebeten, zu Erhaltung guter Nachbarschaft in Zukunft vergleicht

nicht zu alteriren. Idid. 5. — 595. Erst jczt legen die neuenburgischcn Abgeordneten ihre Instruction vob

durch welche beider Städte Gesandten gebeten werden, das 1592 zu Freiburg gefällte Urtheil in Betreff ^

Lehens zu Provence wiederum aufzuheben, widrigenfalls das Marchrecht angeboten werde. Mit Verwundern»^

äußerung, daß die Herren von Neuenburg dieses Urtheils halber so lange gewartet haben, nehmen die ^

sandten das Begehren in den Abschied. Ibici. e. — 596. Das Begehren der ncuenburgischen Abgeordnete»

eine schriftliche Bescheinigung über vorstehende Negotiationen, wird kurz abgeschlagen, weil man Alles in ^

Abschied genommen und keinen expressen Befehl darüber habe. Ibid. ci. — 597. Auf die Bitte der Abgco^

neten Neuenbürgs, man möchte inzwischen denen von Valtravers erlauben, dießseits nach Bedürfnis; zu holze"'

und die deßhalb aufgesezte Buße aufheben, wird entgegnet, man lasse es bei den unlängst von beiden Staate"

an sie geschriebenen Briefen beruhen. Ibid. e. — 598. Der Freiherr von Gorgier klagt, daß ungeachtet

Zollrechts hinter St. Aubin der Commissär Bourgeois jüngst den Zoll daselbst verweigert habe, und bezeig

daß man ihm in seinen Rechten keinen Eintrag thue, oder aber bezügliche Freiheitsbriefe vorweise. BolU'lst

behauptet, es sei dieses eine Neuerung, über welche er in eine Contestation sich einzulassen nicht gesonne» st^'

die von Orbach, Jferten und Grandsost werden ihn wohl zu vertreten wissen, sowie Bern, dem jezt Z»!> ' ^

Rath gehöre. Wird in den Abschied genommen. Ibid. k. — 599. In Betreff des Spans zwischen dcne» ^

Amt Grandson und denen von Valtravers über den Holzhau, wird nach Ablesung einer Zuschrift des

nators von Neuenburg, worin er die beiden Städte zur Partei machen will und das Marchrecht anbietet, ^

stimmig beschlossen: Da dieser spänige Holzhau und die Contestation desselben zwischen Particnlare» ^

Gemeinden die Obrigkeit nicht berührt, der Span hinter Grandson entstanden und daselbst das Recht bere^

ergangen ist, ist es nicht nöthig, mit dem fürstlichen Rath zu Neuenbürg deßhalb in ein Marchrecht st^^
zulassen, sondern man soll dem ordentlichen Recht seinen Lauf lassen. Davon wird dem Rath zu Neue"

Mittheilung gemacht. Absch. 465. b. — 669. In Betreff des Spans zwischen denen von Grandson
u»d

Valtravers über den Holzhau wird erkannt, Gesandte von beiden Städten an den fürstlichen Rath in
»t

Mal zu ermahnen, daß er dieselbe» von ihren „gwaltinäßigen" Procedurcn abhalte, indem man sonst
bürg abzuordnen mit dem Auftrag, denselben in Gegenwart der Communen von Valtravers für ein u»d ^

Mitteln trachten müßte, wie man die Nnterthanen bei ihren Rechten schirmen wolle. Absch. 484. b. ^ ^
Zu Abschaffung des muthwilligen Holzhauens derer aus dem Valtravers wird eine Conferenz

17. Januar alt. Kal. nach Neuenburg angesezt und verabredet, sich inzwischen nach der Ankunft des

nators aus Frankreich zu erkundigen. Absch. 485. d.
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1603.

Art. 602. Die umständlichen Verhandlungen zwischen den Gesandten der beiden Städte und jenen der

Eichas! Neuenburg wegen der Anstände zwischen denen von Grandson und Baltravers, sind abermals ohne

^sultat. Absch. 5,00. n. — 603. Das Ansuchen des Freiherr» von Gorgier um die zu Mnrten versprochene

"twort Betreff des Zolls, welchen Commissär Bourgeois zu St. Anbin abgeschlagen habe, wird in den

schied genominen. Ibid. b. — 601. Unter Natificationsvorbehalt vergleichen sich die Gesandten Berns und

sreibnrgs, die von denen von Valtravers umgehauenen „Ehrenzeichen" der Landmarche zu Handhabung

^ Dberherrlichkeit an gebührende» Orten wieder aufgerichtet werden sollen. Ibid. c.

1605.

Art. 605. Denen zu Avonand wird bewilliget, ein Sink Allmendland in Akerland umzuändern und

'^u dieses als Erblchen überlassen, mit der Ermächtigung, es zu verkaufen; dagegen werden sie um 10»

den gebüßt, weil sie dieses Stttk ohne vorgängige Einwilligung der Herrschaft eingeschlagen hatten. Absch.

- a. im Verdachte der Hexerei stehende, abgewichene George Driol von Provence soll citirt

^den, innert zwei Monaten vor Recht zu erscheinen, und inzwischen seine Habe in Arrest behalten werden,

^ dann eventuell zu entscheiden ist, ob dieselbe den Obrigkeiten oder seinen Erben, wie diese meinen,

^ soll. Ibid. b. — 607. Denen zu Chamblon wird bewilliget, einen Hochrein, genannt la Coste du

^ ' Zu eräsfern und in Neben umzuwandeln, wobei sie zudem die ersten zehn Jahre zchntfrei gelassen sein

^ f"- Ibid. e. — 608. Dem Prädicanten Marchand zu Montagny wird der begehrte Zehnten daselbst, der

. ^t, halb Mischelkorn halb Haber, erträgt, auf fünf Jahre versprochen, wofern er dem Landvogt die

lche G^ühr ausrichte. Ibid. d. — 609. Der neuen Schüzengcscllschaft zu Grandson wird eine gleiche

i>eßgabe ^ andern ihrer Venachbarten, nämlich jährlich 25 Gulden zum Verschießen verordnet,

) unter der Bedingung, daß sie sich fleißig im Schießen üben. Ibid. o. — 610. Verschiedene Gesuche um

ha>/^ ^ Fencrstattzinses werden abgewiesen. Ibid. I. — 611. Für den Pierre Colon, der das Schlosser-
kernen will, soll der Landvogt im Namen beider Städte den halben Lehrlohn bezahlen. Ibid. g.—

sK > der gebrochene Sohn des Daniel Dnvoisin sich in der Stadt Bern bei Meister Adam, dem Bruch»

^ eider, schneiden lassen will, soll ihm der Landvogt daran 20 Gulden beisteuern. Ibid. b. — 613. Dem

^ uuixx Francis Pcrrot sollen an sein neues Haus 1000 Dachziegel oder 18 Gulden beigesteuert werden.

611. Statt des begehrten Zinsnachlasses werden dem Abraham Rognon 20 Gld. verehrt. Ibid. k. —

-^Den Massons von Onnens soll der Landvogt zur Ergezlichkeit ihres geklagten Nachzngs an getbanem

^ "P des Pfrnndhanscs St. Maurice 2 Köpfe Korn für einmal ausrichten. Ibid. I. — 616. Dem Weibel
Zu Grandson werden 15 Gld. gesteuert, damit er seinen jungen Sohn ein Handwerk lehren lassen

Ibici^ ^!>kn seiner treuen Dienste und Viele der Kinder noch überdicß ein Sak Korn für einmal verehrt.

»>>d ^ Frangois Favre werden für seine Mühe beim Bau der Cur St. Maurice 10 Gld.

^ Sak Korn verabfolgt. Ibid. n. — 618. Der Bakofen zu Giez wird gegen den gewöhnlichen Zins eines

Commissär Bourgeois albcrgirt. Ibid. <i. — 619. Der Landvogt erhält den Auf?

Spital zu Aöerdon zu etlichen ausstehenden, hinter Grandson gelegenen Zinsen zu verhelfen.

620. Der Landvogt soll das Anbringen des Franyois du Moulin wegen ihm s. Z. albergirten,

zerstiikelten und alienirten Erdreichs :c. näher untersuchen. Ibid. g. — 621. Ferner soll er trachten,
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einige aufgegebene, öde liegende Stüke Land für die Obrigkeiten nuzbar zu machen, es sei durch Hingabe als

Erblehen oder auf andere Weise. Ibid. r. — 622. In dem Span zwischen denen von Iverdon und Grands»"

mit Herrn Beat Jakob von Neuenburg, Freiherrn zu Gorgier, wegen des von lezterem geforderten Zolls, de"

erstere zu entrichten verweigern, wird der Freiherr um Mittheilnug seiner bezüglichen Gewahrsamen freundlich

ersucht, damit dieselben copirt und der beiden Städte Generalcommissären zur Prüfung und Begutachtung ^

gestellt werden können. Diesem Begehren hat er entsprochen. Ibid. 8. — 623. Pierre Chalon ist auf

inständiges Anhalten seiner unehelichen Geburt gefreit und legitimirt und ihm zu testiren und sein Gut

Gott und Ehre wem und wohin er will zu vermachen bewilliget. Dafür hat er an die Obrigkeiten 30t)

zu entrichten, wovon ein Drittel dem Landvogt gehört. Ibid. u. — 624. Ans den Bericht des Landvogts, ^

ein unehelicher Mann von Concise in Frankreich gestorben sei, dessen Vermögen in den Händen eines gewiss""

Claude Berchet sich befinde, erhält er den Befehl, nach genauer Erkundigung des Thatbestandes dasselbe

Recht den Obrigkeiten zusprechen zu lassen. Ibid. v. — 625. Ulrich von Vonstetten, Herr zu Urtenen, J"l!"

stors und Vanxmarcus, ist mit seinen Zwingsverwandten daselbst erschienen und hat sich wegen Verbanu""l>

etlicher Hölzer im Amt Grandson beklagt, in welchen ihnen das Recht auf das todte Holz zustehe, das ih"""

aber dadurch entzogen sei. Da sich nun aus dem Bericht des Landvogts ergibt, daß der Zwek der Verb""

nung, nämlich Beförderung des Holzwnchscs, doch nicht erreicht wird, bewilliget man, daß der Bann wi"^

aufgehoben werde. Ibid. x. — 626—628. Zweite, dritte und vierte Amtsrechnung des Landvogts Karl

Montenach, von Michaelis 1601 bis Michaelis 1604. Ibid. bb, ce, dd. — 629. Der Freiherr von Go"g^
wiederholt das schon auf der Jahrrechnung zu Bern gestellte Begehren in Betreff des Zolls. Er

ermahnt, beim alten Herkommen zu verbleiben. Absch. 553. u. — 639. Gegenüber den Unterthaneu d"

Herrschaft Vanxmarcus wird der Bann des halben Waldes Seyte, soweit es den Weidgang betrifft,

gehoben; in Bezug ans den Holzhau aber, weil darüber ein Nechtszug Wider sie erhalten worden ist,

man es dabei verbleiben. Ibid. v. — 631. Da die Güter und Zinse dreier Euren hinter Grandson noch

erkannt worden sind und wegen Mangel der Erkanntnisse bisher viel daran abgegangen und noch g""»

Schaden zu besorgen ist, wird dem Landvogt befohlen, mit Commissär Claude Bourgeois annehmbare 6»^

ditionen dieser Bereinigung zu verabreden. Insbesondere soll er auch dafür sorgen, daß die Überzins" ^
Pensionen auf andere als der Obrigkeit Stüke geschlagen und ihre Lehengerechtsame nicht geschwächt u»d

alle Zinsleute, „die ringer dan ein pfundt sind", zur Ablösung des Hauptgnts angehalten werden. Ibid.

632. Damit die jezt lang eingestandene „Bejagung" der Bußen und Frevel, welche die von Valtravers

halb der Herrschaftsmarchen des Amts Grandson verwirkt haben, nicht länger verschoben werde, wird ^

Landvogt befohlen, die Execution der erlangten Urtheile anzutreiben; sollten die nenenburgischen Anwälte dw^

nicht gestatten wollen, so soll er in Bern um fernere Weisung nachsuchen. Ibid. x. — 633. Die Berg" ^

der Auslagen des Landvogts Dietrich Gribolet für Marchsteine, wird in den Abschied genommen. Ibiä.

634. Freiburg erörtert ausführlich die Rechte, welche die von Stäfis in dem hinter Grandson 6^., ,

Wald, Tempeterie genannt, zu haben glauben, bemerkt, daß der spänige Holzhau nie vor dein orde» ^

Nichter contestirt worden und daß der zu Bern ergangene Rathsspruch kein Appellationsnrtheil sei, und

Einstellung der Sache auf nächste Jahrrechnung, ungeachtet der gegenwärtigen Alternative Berns. .

gegnet, derer von Stäfis Albergament deute nur auf den nothwendigen Holzgebrauch, nicht ans Ans""" ^

daher es bitte, beim ergangenen Ausspruch und bei seinem Zug und Rath und dem Recht der Alternativ
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Reiben zu lassen. Auf eindringliche Bitte Freiburgs versteht sich endlich Bern zur Einstellung der Sache bis

^ Jcihrrcchnnng. Absch. 574. k. — 635. Den Vorfahren des Lorenz Boccardier, Bürgers zu Freiburg, war

^ gewisses Holz hinter Onncns um einen Bodenzins hingelichen worden, die von Onncns und Grandson

^'Meinen aber befugt zu sein, darin Holz zu schwenden, ungeachtet Boccardier vor einigen Jahren ein Bann-

von der hohen Obrigkeit ausgebracht hat. Nun wird in Betracht dieser Umstände und weil die Hoch¬

wälder der hohen Obrigkeit zustehen, des Boccardicrs Lehen bestätigt, die übrigen Parteien aber werden ab-

Giesen und die Kosten allerseits aufgehoben. Ibicl. <z. — 636. Ans den Bericht, daß ans dem Moos zwischen

^ ku Herrschaften Averdo» und Grandson ein Marchstein eingesunken sei, begehren die bernischen Gesandten

^!e» beförderliche Wiederansrichtung. Ibicl. clcl.

1614.

HZ?. Verhandlung über den streitigen Weidgang im Wald la Tempeterie zwischen denen von

Ws einerseits und denen zu Grandson und Bullet andererseits. Absch. 873. c. — 638. Pierre Calame und

^ k chior Treytorrcus haben sich zu Renovation der Erkanntnisse des Amtes Grandson anerboten. Da man
Arbeit für unvermeidlich nöthig und den Calame für die geeignetere Person hält, so sollen der beiden

^e Coinniissäre mit ihm reden, ob er die Arbeit allein übernehmen und bis zu einem bestimmten

p»»kt, der bei Strafe und Verlust der Belohnung einzuhalten wäre, ausführen könne. Ibicl. cl. — 639.

^Ugeu Zehutbestehern wird theilwciscr Zinsnachlaß gewährt. Ibicl. Ic. — 646. Dem Lonis und Sebastian

^°"»ier, welche ein Stük Erdreich in Nebland umwandeln wollen, wird auf acht Jahre Zehntfrciheit gewährt.

Arb^ biesem Stük kein Vodcnzins, so soll zu Erkanutniß der Herrschaft einer darauf gelegt und in den

siir ^ Zehntrodel eingetragen werden. Ibicl. I. — 641. Jedem der vier Weibel zu Grandson wird
>hre vielfältige Mühe, die sie mit dem gefangenen George Drioll gehabt haben, 5 Gulden und 4 Köpfe

. ^lkvru zuerkannt. Ibicl. in. — 642. Den Schüzcu zu Grandson wird bewilliget, daß, wie in andern

> ini Städten, derjenige, welcher den Papagei herabschieße und so König wird („wie sy es naminsen"),

^ ^ Jahr lobfrci sein soll, wenn er in der Herrschaft Grandson etwas kaufen würde. Ibicl. n. — 643.

" Schnzen zu Moutaguy wird, in Betracht, daß die Zahl der Musketcnschüzen daselbst zunimmt, die

s^^'Wbe von 10 ans 20 Gulden erhöht. Ibicl. c>. — 644. Weibel Hnmbert Testaz zu Avonaud wird mit
Gesuch um Aussezung eines Lohnes aus bedenklichen Ursachen abgewiesen. Ibicl. p. — 645. Dem

zu Fiez wird bewilliget, statt der abgegangenen Säge neben seiner Mühle, für die er

Bvdenzius gibt, eine Reibe zu bauen, wofern Niemand rechtmäßige Einsprache dagegen erhebt.

^ 646. Dem Jean Chrestin wird sein vor zwei Jahren angefangenes Rebwerk auf sechs Jahre

Kl7 ' erklärt. Das soll der Amtmann zu Grandson zur Nachricht in den Urbar eintragen. Ibicl. r. —

^ ' ^ein Pierre Drioll werden an seiner Schuld der 22 kleinen Kronen, um welche er sich gegen seinen Vetter

^^il verschrieben hat, 10 Sonncukrouen nachgelassen, doch mit der Bedingung, daß er einen seiner

^ w ein ehrliches Handwerk lehren lasse. Ikiä. 8. — 648. Statt des begehrten Leibgedings werden dem Weibel

Guibollaz zu Grandson, welcher vicrnuddrcißig Jahre gedient hat, für einmal 1 Sak Mischelkorn

dkg ^ Gulden verehrt. Ibicl. t. — 649. Die von Montagny und Valchres bitten um endliche Vollziehung

^ >^hr ^gen die von Tuileries und Ficz-Pitet in einem Pfäudungsstreit erlangten Urtheils.

^ beiden Städte dießfalls nicht gleicher Meinung sind, wird der Gegenstand in den Abschied genommen.
221



1762 Grandson. 1014.

Idiä. u. — 656. Die von Provence werden mit ihrem Gesuch, man möchte ihnen an der Kaufsnninie der

2000 Gulden um das zur Wohnung des Prädicanten bestimmte Hans des George Drioll etwas oder

nachlassen, an die Obrigkeiten gewiesen. Iiiiii. v. — 651 In dem Wald- und Pfändungsstreit der Gemeint

Provence, Grandson, Fiez-Pitet und Concise erhält der Amtmann zu Grandson den Auftrag, den Sachvew'

näher zu untersuchen nnd ans Genehmigung hin der Obern das Angemessene zu verfügen. Ibick. vv. — 66^'

Der Freiherr von Gorgier verlangt, daß die von Grandson, Jfcrtcn und Mithafte zur Entrichtung des ^

weigerten Zolls angehalten werden. Da aber diese nicht anwesend sind, wird der Gegenstand bis zur näW"

Zusammenkunft verschoben; inzwischen soll der Freiherr mit Abfordernng dieses spänigen Zolles stille

nnd die Generalcommissäre die Sache näher untersuchen, wie ihnen schon früher aufgetragen worden war. Ibüi>)-

— 653. Der gleiche reclamirt ein Stük Mattland, das seiner Zeit Landvogt Huber zu Händen der beide"

Städte ans der Verlasscnschaft einer in seiner, des Frcihcrrn, Herrschaft verstorbenen unehelichen und ">

eigenen Person eingezogen habe. Da dieses aber eine Sache ist, die bedenkliche Conscquenzen ans sich

wird dieselbe den Obrigkeiten zur Beschlußfassung heinigestellt, wie auch die Prätention, welche gedachter

Herr an George Driolls Verlassenschaft stellt. Ikick. /. — 654. Die beiden Prädicanten zu Concise und

weisen eine durch der beiden Städte Sckelmcistcr im Jahr 1570 in der Stadt Frciburg gemachte Ord""""

vor über Vermehrung ihres Pfrnndeinkommens, die aber bis jezt nicht zur Ausführung gekommen sei. ^

Bitte, dieselbe nunmehr in's Werk zu sczen, wird von Frciburg in den Abschied genommen. Idick.

655. Die Unterthancn der Landvogtei Grandson bitten um Bestätigung und Erfrischung der wegen

Berg- und Allmendnuznng zum ersten Mal zwischen ihnen nnd denen von Provence im Jahr 1585

dann zwischen ihnen von Grandson und den sechs Dörfern St. Anbin, Gorgier, Sanges, Frescns,

und Moulin im Jahr 1502 aufgestellten Ordnung. Die Bitte wird ihnen gewährt. Idick. K'. — 656- ^

Landvögte sollen inskünftig für das Tuch mit der beiden Städte Ehrcnfarbe, welches sie bei Besizuah»'^
Vogtei den Weibeln und andern Dienstlcnten anstheilen, specificirte Rechnung ablegen. Ikick. — 65?-

Jakob von Neuenbürg, Freiherr von Gorgier, beschwert sich über die Confiscation der auf seine

»e»

aufgerichteten Schuldbriefe des Hingerichteten Mestrals Drioll zu Provence, ferner daß ein Theil eines a»

erblosen Gutes in Grandson ebenfalls vorenthalten werde, endlich in Betreff des begehrten Zolls zu St--

Diese und andere Späne werden einem Ausschuß zum Untersuch überwiesen. Absch. 877. n. — ^

gewesene Landvogt Hans Rudolf Huber legt Rechnung ab über seine Amtsverwaltnng von Michaelis

Michaelis 1010. Idick. d. — 659. Da bei den peinlichen Processen viele Kosten darauf gehen, besonders '

die Mahlzeiten der Gerichtslente, die jedes Mal, wenn eine übelthätige Person nur zum Folterscil er ^

wird, auf Kosten der Obrigkeit zehren, so soll dieser überflüssige Mißbrauch abgeschafft nnd bei ^

Moderation verblieben werden. Idick. e. — 666. Da ein zum Tod verurtheilter, aber begnadigter

sammt seinen intcrcedirenden Freunden die Kosten von 100 Gulden ab seinem verschriebenen Hausrath ^
bezahlen sollen, diesen aber trüglicher Weise bei Nacht und Nebel über den See entführt hat, so daß

nichts zu erholen ist, so wollen die Obrigkeiten diesen Schaden nicht tragen, sondern beauftragen den La»

wo möglich die Summe zu erholen. Idicl. rk. — 661. Der Gemeinde Provence war das Haus des

gerichteten Drioll um die Summe von 1000 Pfund zur Wohnung des Prädicanten erlassen worden-

werden ihr 200 Pfund davon geschenkt; die Nestanz soll sie bis zu besserer Gelegenheit verzinsen die

und das alte Prädicantenhaus, das sie für die Schule gebraucht habe», in ihren Kosten unterhalte»
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darauf haftenden Lehen- oder Herrschaftspflichten jährlich bezahlen. Idiä. e. — 662. Der Freiherr zu Gorgier

^ St. Anbin legt abermals, wie zu Bern, seine Gewahrsame über die Zollgerechtigkeit auf und begehrt

ustrag dieses Handels, um den er bereits mehr als zehn Jahre lang sollicitire, ansonst er sich an seinen

Arsten um Schuz bei seinen Lehenrechten wenden müßte. Da jene, die dieses berührt, nicht gegenwärtig und

^ Generalcommissäre beider Städte mit der Prüfung der Rechtsame beauftragt worden sind, so wird der 22.

^ als Tag und Marten als Malstätte für Erledigung dieses Handels bezeichnet. Idiä. I. — 663. Dem

'wiherrn von Gorgier ist der Erbfall des Pierre Berthod, seines unehelichen Unterthanen, als Oberherr zu¬

falle»; zi, diesem Erbfall gehört auch eine im Amt Grandson liegende Matte, welche der Landvogt zu Händen

Obrigkeit consiscirt hat, der Freiherr aber für sich anspricht. In Betracht nun, daß dieses nicht für eine

^fiscalion zu halten sei, sondern für einen Erbfall, den der Erbe allenthalben, selbst hinter fremden Gerichten

^ fordern befugt ist, gleichwie ein Herr seiner Leibeigenen Verlassenschaft nachzujagen auch das Recht hat,

' baß cmvere Herrschaften keinen Anspruch daran haben, wird dem Freiherrn diese Matte nnverhindert ab-

^'eten, mit Vorbehalt des Gcgcnrcchts für ähnliche Fälle. Idiä. g. — 664. Der Freiherr von Gorgier hat

^Herausgabe der vom Hingerichteten George Drioll von Provence auf einige seiner Unterthanen angelegten

Mdbriefe vom Landvogt begehrt, indem er früher ebenfalls Obligationen, die seine Zugehörigen wider des

^ Grandson Unterthanen ausgeliehen, freiwillig von Händen gegeben habe. Da nun der Landvogt

h darüber begehrt, wird gesprochen: Da durch eine allgemeine Resolution zu Baden vom 26. Juli 1610

^ 'P worden sei, „wan eine Person irer missethat wegen gerichtet wiirdt vnd gült oder Schnltbricffen hinder

vi>' werden, da die schnldner hinder einer andern oberkheit gesässen, das semblich Hab vnd guht

>v„b ^ berschribne schuld den brieffen nach vnd der oberkheit, welliche dieselbige by Händen hatt, zughören
w sölle, vß vrsach, das die vnderpfandt allein zu Versicherung hngesctzt vnd nitt des Borgers eigen

^ darzn, das die zalnng, wan die Person glebt Helte, derselben auch nachgevolget wcre", so soll es bei

^gemeinen Verordnung verbleiben und daher der Landvogt die in Händen habenden Briefe Driolls beziehen,

flu/ l»cn oder anlegen, sie seien verändert oder nicht; für dießmal jedoch soll dem Freiherrn zum Ersaz der

si»d ^ Aurtleuten verabfolgten Briefe die Hälfte der Briefe, die nicht spänig und nicht verändert worden

^/^argeben werden. — Auf die Beschwerde deS Freiherrn gegen diesen Beschluß wird derselbe dahin ab-

die ^ hisher geübten nachbarlichen Recht gemäß dem Freiherrn die Confiscation der Schulden,

»eck ^ Unterthanen schuldig sind, für dießmal zngehören, in Zukunft aber dem angeführten badischen Abschied

die ^"den soll. Idiä. Ii. — 665. Auf der auf den 22. nach Murten angesezten Zusammenkunft sollen

»»d /"^^lcommissärc beider Städte außer der Untersuchung der Zollgerechtigkeit des Herrn von Gorgier

Txg förmig der sich beschwerenden Nachbarn auch des Prädicantcn Olivier Nosselet Beschwerde über die

A°k«.>^^>nen und die Schazung überschlagen, ldiä. i. — 666. Das Gesuch der Wirthe zu Grandson um

von der Verpflichtung, dem Amtmann jährlich l Kopf oder 8 Maß Wein abzuliefern, wird ab-

l»if jz ' ^ä. Ic. — 667. Die dem Lorenz Burkhard vor vierundzwanzig Jahren bewilligte Zehntbefreiung

Co,- lhm anbebanten öden Plaz oberhalb Onnens, wird erneuert. Idiä. I. — 668. Wegen eines zu

^ aufgetriebenen und im See gefangenen und dem Amtmann zugeführten Hirschen hat der Herr von

gegen die Weibcl das Recht gesucht. Weil aber der Amtmann anstatt der Obrigkeit, die er rcprä-

^alt' werden soll, wird die Sache verglichen und werden die ergangenen Kosten compensirt, der-
' baß diese Procedur den Herren von Corcelles an ihrer Jurisdiction keinen Abbruch gebären soll.
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Ibill. m. — 669. Zwischen gemeinen Dorsgenossen von Chamblon und dem Müller im Curtsault waltet sch^
lange ein Span wegen ihrer angränzendcn Allmend. Jene haben durch Zeugen bewiesen, daß ihnen durch
Erweiterung der Mühleehehafte ein Übergriff geschehen sei, weßhalb der Müller zu einer Entschädigung
70 Pfund verfällt worden ist. Der Spruch wird bestätigt. Ibill. n. — 670. Dem alten W-llbel Franz
werden 10 Gulden und 1 Sak Korn, dem Weibel zu Montaguy, Ezechiel Testaz, 2 Kopf Korn und 5 6!^

als Unterstüzung zuerkannt. Ibill. o. — 671. Etieune Naw, dessen Güter zu Avouaud bei seinem nicde^
ländischen Kriegszug wegen Nichtbezahlung der Bodeuzinse vergantet worden sind, wird an den LandW
gewiesen. Ikiä. pp. — 672. In Bezug auf das Gesuch der Gebrüder Verzuz zu Chamblon, welche
väterliche Wohnung in besondere Häuser abzutheilen wünschen, um Moderirung der Feuerstattziuse, soll
sich erkundigen, ob dadurch nicht schädlicheCouscqueuzcn entstehen möchten. Ibill. gg. — 673. Die Kb'che"
diener von Concise und Fiez legen einen Abschied von 1576 vor, gemäß welchem ihre Bestallung um 2 Vc" -
die sie ab dem Cnrzehnten zu Onnens, Champagne und Nneyres beziehen sollen, vermehrt worden sei.
in Kraft belassen unter der Borausseznng, daß die 2 Mütt nicht schon in ihrer Bestallung begriffen
Ibill. rr. — 674. Der Herrschaft Grandson wird bewilliget, gleich wie an andern Orten der Waadt Z""'
Papagei zu schießen, und daß der, welcher König wird, der Lobsfreiheit genieße, damit sie mehr Lust
sich im Schießen zu üben. Ibill. ss. — 675. Den Schiizen zu Montagny wird auf ihre Bitte die jäh"'
Schüzengabe von 10 ans 20 Pfund erhöht. Ibill. tt. — 676. Die Zehntlente Etieune Vanl zu Mo"k"^
und Johann und Daniel Tharin, die keine ordentliche besiegelte Abschaznng ihres Schadens vorlegen ko»"^'
werden abgewiesen. Ibill. uu. — 677. Da den beiden Städten an ihrem Frucht- und Weinzehnten zn
vaz, am Ort, genannt Champ de la Grange de Coppet, wo sie bisher von 3 Zchntgarbcn deren 2 c>

genommen, der Bcsizer aber nur noch die Hälfte aufstellen will, und es grand Vignez ebendaselbst, wo e"^
zehntfreien Stüke nicht ansgcmarchet sind und von Jahr zu Jahr die vermeinte Freiheit extcndirt wird, ^
bruch geschieht, sollen die Besizer zur Auflegung ihrer Gewahrsamen gemahnt und laut den Aussage"
Ältesten des Orts die Ausscheidungen vorgenommen werden. Ibill. vv. 678. Dem Hans Rudolf

wird ein unfruchtbares Stük zu Motier accensirt, unter dem Beding, daß er neben dem darauf stoh^ ^
Bodenzins und Zehnten das erste Jahr 1 Sester und fünf Jahre lang jedes Jahr 1 Sester mehr zi"^
von da an 5 Sester den Kirchendienern entrichte. Ibill. rvrv. — 679. Der Gemeinde les Tuileries
Grandson wird auf ihr Ansuchen erlaubt, das auf ihren Gütern wachsende Gestrüpp zu eräsfern und in ^
zu stellen, und zwar für acht Jahre ohne Beschwerde eines Zehntens, sofern der Landvogt kein Bedenke"
gegen hat. Ibill. aau.
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